
ıin etzter Rat un Gebetswunsch
123 Und ich rate treulich, wWel einem unfriedlichen Fürsten rıeg
ührt, der laufe, w as CT laufen kann, dem e  €, errette se1Ne eele und
lasse seinen rachgierigen, tollen Fürsten lein und selber mıiıt denen Krieg
führen, die mıiıt ıhm ZU. Teutfel fahren wollen. 24| Denn niemand 1st BC-
ZWUNSCIL, sondern 1St ihm vielmehr verboten, Fürsten und erren gehor-
5ı sSe1in oder ihnen den Eid halten mıiıt Geftahr der Verdammnis der
e1ıgenen eele, wWEenll das wider CGiott und Recht 1sSt ES€l » JDas können WITr
Cun, w 4s WI1Tr miı1t ecC un können.« 125] Und ich bitte und O:  e, CGiott
dem rachgierigen Hauten eın VerzZagtes Herz, zitternde ände, schwanken-
de Knıe geben werde, wI1e Maose Sagt |Dtn 28,2 y l, da{fß S1€ auf sieben egen
liehen, S1E auft einem Weg hinausgezogen Sind. Amen

126| Der barmherzige C(iott chicke seınen Friedensengel, der sowohl ZW1-
schen den Fürsten als auch zwischen den Landständen rechte Einigkeit
erwecken moOöge, wWwIie WIr uns e1nes auDens und des Evangeliums Cio0ttes
rühmen.

Barbeitet VO: Prot Dr. einhar: Schwarz, alzstr 43, XII G ermering

LUTHER UN DER GENANNTE „G E  *'E «

Von Andreas Pawlas

Das Prohblem

Zuerst der Golfkrieg VOINn 1990/1 und dann der NA[ O-Eı1ınsatz 1 hemalıi-
SCH Jugoslawien bewegte die politische und kirchliche Offentlichkeit
einer Debatte ber Kriıegun Frieden. Gegensatz den Zeıten des
Ost-West-Konflikts miıt sSseiNner paradoxen, sich gegenselt1g angedrohten
talen nuklearen Vernichtung, wird nunmehr die rage, ob ein rıeg )>g -
recht« eın könne, nicht mehr brüsk zurückgewiesen oder als „überholte
bezeichnet.
L He international geforderte „Nothilfe« gebietet ottes un! der
Menschen willen mittlerweile eindringlich, sich 1n äahnlicher €1se miıt
Gründen, Ursachen, Schuld, ec und Unrecht beschäftigen, WI1IEe CS

traditionell Aufgabe der christlichen 33 LehreVgerechten Krieg« wal. Und
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Ein letzter Rat und Gebetswunsch
[23] Und ich rate treulich, wer unter einem so unfriedlichen Fürsten Krieg 
führt, der laufe, was er laufen kann, aus dem Felde, errette seine Seele und 
lasse seinen rachgierigen, tollen Fürsten allein und selber mit denen Krieg 
führen, die mit ihm zum Teufel fahren wollen. [24] Denn niemand ist ge- 
zwungen, sondern es ist ihm vielmehr verboten, Fürsten und Herren gehör- 
sam zu sein oder ihnen den Eid zu halten mit Gefahr der Verdammnis der 
eigenen Seele, wenn das wider Gott und Recht ist. Es heißt: »Das können wir 
tun, was wir mit Recht tun können.« [25] Und ich bitte und hoffe, daß Gott 
dem rachgierigen Haufen ein verzagtes Herz, zitternde Hände, schwanken- 
de Knie geben werde, wie Mose sagt [Dtn 28,25 ], so daß sie auf sieben Wegen 
fliehen, wo sie auf einem Weg hinausgezogen sind. Amen.

[26] Der barmherzige Gott schicke seinen Friedensengel, der sowohl zwi- 
sehen den Fürsten als auch zwischen den Landständen rechte Einigkeit 
erwecken möge, wie wir uns eines Glaubens und des Evangeliums Gottes 
rühmen.

Barbeitet von: Prof. Dr. Reinhard Schwarz, Salzstr. 43, 82110 Germering

L U T H E R  U N D  DER S O G E N A N N T E  » GE RE CHT E «  KRIEG 

Von Andreas Pawlas

I. Das Problem

Zuerst der Golf krieg von 19 90/1 und dann der NATO-Einsatz im ehemali- 
gen Jugoslawien bewegte die politische und kirchliche Öffentlichkeit zu 
einer neuen Debatte über Krieg und Frieden. Im Gegensatz zu den Zeiten des 
Ost-West-Konflikts m it seiner paradoxen, sich gegenseitig angedrohten to- 
talen nuklearen Vernichtung, wird nunmehr die Frage, ob ein Krieg »ge- 
recht« sein könne, nicht mehr brüsk zurückgewiesen oder als »überholt« 
bezeichnet.
Die international geforderte »Nothilfe« gebietet es um Gottes und der 
Menschen willen mittlerweile eindringlich, sich in ähnlicher Weise mit 
Gründen, Ursachen, Schuld, Recht und Unrecht zu beschäftigen, wie es 
traditionell Aufgabe der christlichen »Lehre vom gerechten Krieg« war. Und
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für lutherische Tradition mu{ß das VOT em heißen, sich erinnern, 1ın
welcher €e1se sich Luther 1n se1NerZeıt ZU Frage e1ines „gerechten« Krieges
(zwischen wel SOUVeranen Staaten] geäußert hat, un: w 4s davon aufwelche
Weise der heutigen Christenheit e1Ine Hilfe sSe1n könnte.

Zur Entwicklung einer Lehre VO. »gerechten 1Ieg«

Die Auseinandersetzungber die rage, ob und w1ıe Christen sich legen
beteiligen ürften oder sollten, wurde 1m Grunde erst ach der Konstant:iı-
nischen en:! q  d Chr.) virulent. Miıt dieser en! sah sich die CHhri-
stenheit AdUSs der Verfolgungssituation 1n unmittelbare Verantwortung für
Volk und aaS auft dem Konzil Arles 314)
festgestellt werden konnte: »I iejenıigen, die 1M Frieden ihre affen WCS-
wertfen, sollen ausgeschlossen werden.«\ amı ollten keinestalls alttesta-
mentliche Vorstellungen ber einen »„heiligen Krieg« reaktiviert werden.
ı1eimenr stellt die dann AUS christlicher Sicht entwickelte Lehre VO »g -
rechten rıeg« den Versuch dar, ın Form e1Ines „ethischen Komprom1sses«
Zzwel zentrale Aspekte christlicher „Ottes- und Welterfahrung 111111C11-

zubringen: ZU eınen das göttliche Gebot der Friedenserhaltung und ZU

anderen die urc. die Nächstenliebe und göttliche Friedensverheifßung g -
botene Notwendigkeit, den durch Unrecht und Gewalt verletzten rieden
mittels kriegerischer Ma{ißhnahmen wiederherzustellen. Allerdings durifte
e1n Christ, WEn nicht schuldig werden wollte, LLUTE eiınem I1-
ten »gerechten Krı1eg« teilnehmen (1Us ad Dellum!) Auch collte CI sich ın
eiINeM Krıeg „gerecht« verhalten (1us 1 bello). Was 11U  - »g -
recht« verstehen sSeın sollte, mu{fßte sich konsequenterweise ach jenem
»theologischen Gerechtigkeitsbegriff« richten, ;der Gerechtigkeit immer
1mM christlichen Vollsinne meint, nämlich als eine ach beiden Seiten hin,

Ciott und den Nächsten befriedigende Haltung, die 1mM Grunde
estärksten das (Gewlssen des Finzelnen angeht«2. nter gerecht und Gerech-
tigkeit ın diesem Sinne ONNeel 1mmM TITun: 11UFr das gelten, wWwWas entweder
auft direkten göttlichen Befehl (besondere Berufung] oder auft indirekten,
uUurc. das Mittel der Obrigkeit als Vertreterin des Rechts CIHSANZBCHNEN Befehl

Vgl Muniler, Concilia Galliae 314 506, Turnhout 1963,
Vgl Plösch, Die Lehre VOIN gerechten J1ege bei Martın Luther, Di1iss phil

.TAZ. 1955, sf.; mıit dieser Formulierung stellt Plösch ıne erstaunliche Nähe der
scholastischen Tradition Luthers Anliegen her, in seinen Ausführungen Krıeg
und Frieden hauptsächlich die (‚ewlssen unterrichten und nicht juristische
Autorı1täat beanspruchen.
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für lutherische Tradition muß das vor allem heißen, sich zu erinnern, in 
welcher Weise sich Luther in seiner Zeit zur Frage eines »gerechten« Krieges 
(zwischen zwei souveränen Staaten) geäußert hat, und was davon auf welche 
Weise der heutigen Christenheit eine Hilfe sein könnte.

II. Zur Entwicklung einer Lehre vom »gerechten Krieg«

Die Auseinandersetzung über die Frage, ob und wie Christen sich an Kriegen 
beteiligen dürften oder sollten, wurde im Grunde erst nach der Konstant!־ 
nischen Wende (313 η. Chr.) virulent. Mit dieser Wende sah sich die Chri- 
stenheit aus der Verfolgungssituation in unmittelbare Verantwortung für 
Volk und Staat genommen, so daß sogar auf dem Konzil zu Arles (314) 
festgestellt werden konnte: »Diejenigen, die im Frieden ihre Waffen weg- 
werfen, sollen ausgeschlossen werden.«1 Damit sollten keinesfalls alttesta- 
mentliche Vorstellungen über einen »heiligen Krieg« reaktiviert werden. 
Vielmehr stellt die dann aus christlicher Sicht entwickelte Lehre vom »ge- 
rechten Krieg« den Versuch dar, in Form eines »ethischen Kompromisses« 
zwei zentrale Aspekte christlicher Gottes- und Welterfahrung zusammen- 
zubringen: zum einen das göttliche Gebot der Friedenserhaltung und zum 
anderen die durch die Nächstenliebe und göttliche Friedensverheißung ge- 
botene Notwendigkeit, den durch Unrecht und Gewalt verletzten Frieden 
mittels kriegerischer Maßnahmen wiederherzustellen. Allerdings durfte 
ein Christ, wenn er nicht schuldig werden wollte, nur an einem sogenann- 
ten »gerechten Krieg« teilnehmen (ius ad bellum). Auch sollte er sich in 
einem Krieg »gerecht« verhalten (ius in hello). Was nun genau unter »ge- 
recht« zu verstehen sein sollte, mußte sich konsequenterweise nach jenem 
»theologischen Gerechtigkeitsbegriff« richten, »der Gerechtigkeit immer 
im christlichen Vollsinne meint, nämlich als eine nach beiden Seiten hin, 
gegen Gott und den Nächsten befriedigende Haltung, die im Grunde am 
stärksten das Gewissen des Einzelnen angeht«2. Unter gerecht und Gerech- 
tigkeit in diesem Sinne könne dabei im Grunde nur das gelten, was entweder 
auf direkten göttlichen Befehl (besondere Berufung) oder auf indirekten, 
durch das Mittel der Obrigkeit als Vertreterin des Rechts ergangenen Befehl

1 Vgl. C. Munier, Concilia Galliae A. 314 -  A. 506, Turnhout 1963, 9.
2 Vgl. J. Plösch, D ie Lehre vom gerechten Kriege bei Martin Luther, Diss. phil. 

Graz 1955, 5f.; m it dieser Formulierung stellt Plösch eine erstaunliche Nähe der 
scholastischen Tradition zu Luthers Anliegen her, in seinen Ausführungen zu Krieg 
und Frieden hauptsächlich die Gewissen zu unterrichten und nicht juristische 
Autorität zu beanspruchen.
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in Übereinstimmung mıiıt dem Naturrecht oder aufgrund des Naturrechts
allein, das selbst wieder Ottes 1St, nte  mewird, während €es
als ungerecht verstanden werden mMUuUsSSe, w as dieser „dreitachen direkten
oder indirekten Autorı1isatıo: OtteSsS« ntbehre

Die scholastische Tradition meıninte dabei ın der Lage se1n, anhand e1Nes
Kriterienkataloges diese rage ach der Gerechtigkeit entscheiden. IDEY

konnte 65 ach Luthers retormatorischem Durchbruch tür einen
Christen 1U prımär die »fremde«, 1m Glauben geschenkte »Iust1it1a
LDei« gehen un: erst zweliter Stelle weltliche Gerechtigkeit. Es steht
eben ach Luther ZUI Rechten C(Jo0ttes das Reich Christi, cdas Reich des Jlau-
bens, 1n dem das Eigentliche geht, nämlich eW1gES Leben und
Erlösung der Welt, während Zur Linken C(Jottes das weltliche Reich steht, 1ın
dem CS die Erhaltung des leiblichen, irdischen, zeitlichen Lebens geht*

TOLZ dieser zentralen nhaltlıchen Differenzen 7zwischen dem scholasti-
schen und dem retormatorischen Gerechtigkeitsbegriff ist die vorretorma-
torische mıiıt der reftormatorischen Tradition ın der Auffassung verbunden,
da{( USCruC göttlicher Liebe sel, Urc die Obrigkeit der Erhaltung der
Welt dienen. Vor diesem Hintergrunde werde CS dann möglich, scheinba-

Werke des OTNS und der Rachsucht auch den neg-— als rechteer
der Liebe aufzufassen.

Thomas VOoO  = Aquıin wird SC1NES Einflusses auf die nachtolgenden
Theologen und Moralisten als wichtigster euge 1n der vorretormatori-
schen theologischen Kriegslehre angesehen. Er stutzt sich 1n seinen sich-
ten ber den gerechten Krieg nahezu volkommen auf Augustin endem
allgemeinen Satz, daß CS die Erhaltung des Gemeinwohls gehen mUÜsse,
un abgesehen davon, dafßß selbstverständlich den Fall der Notwehr VOL-

/ gibt CI olgende Krıterien . damit e1in Krıeg als eın »„gerechter
Krileg« angesehen werden könne:

die rechtmäßige Autoriıtät (|»auctoritas PIMINC1D1S« |, auf deren Betehl der
rıeg geführt wird,

eınen gerechten TUn (»Causa jJusta«)J, „da{(ß jene, die ekriegt
werden, die Bekriegung} e1INeTr Schuld verdienen«,

rechte Absicht der Kriegsführenden (»intentio reCLa«, 6S SO CI -

strebt werden, da „Czutes gefördert oder Ubles verhütet« werde*.
Hinsichtlich des ersten Krıiıteriums betrachtet Thomas OifenDar nicht

mehr 1Ur allein Kalser oder aps als ZUX Kriegserklärung berechtigt, “()11]1-

Vgl Althaus’ knappe Zusammenfassung der Zwei-Reiche-Lehre Luthers:
Althaus, Luthers Lehre VOoO  - den wel Reichen, In Art Zwei-Reiche-Lehre, EKL 1L,
Sp 1928

Vgl Thomas VUIL quın, Summa theologica, 1111
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in Übereinstimmung mit dem Naturrecht oder aufgrund des Naturrechts 
allein, das selbst wieder Gottes Wille ist, unternommen wird, während alles 
als ungerecht verstanden werden müsse, was dieser »dreifachen direkten 
oder indirekten Autorisation Gottes« entbehre.

Die scholastische Tradition meinte dabei in der Lage zu sein, anhand eines 
Kriterienkataloges diese Frage nach der Gerechtigkeit zu entscheiden. Da- 
gegen konnte es nach Luthers reformatorischem Durchbruch für einen 
Christen nur primär um die »fremde«, im Glauben geschenkte »iustitia 
Dei« gehen und erst an zweiter Stelle um weltliche Gerechtigkeit. Es steht 
eben nach Luther zur Rechten Gottes das Reich Christi, das Reich des Glau- 
bens, in dem es um das Eigentliche geht, nämlich um ewiges Leben und 
Erlösung der Welt, während zur Linken Gottes das weltliche Reich steht, in 
dem es um die Erhaltung des leiblichen, irdischen, zeitlichen Lebens geht3.

Trotz dieser zentralen inhaltlichen Differenzen zwischen dem scholasti- 
sehen und dem reformatorischen Gerechtigkeitsbegriff ist die vorreforma- 
torische m it der reformatorischen Tradition in der Auffassung verbunden, 
daß es Ausdruck göttlicher Liebe sei, durch die Obrigkeit der Erhaltung der 
Welt zu dienen. Vor diesem Hintergründe werde es dann möglich, scheinba- 
re Werke des Zorns und der Rachsucht -  so auch den Krieg -  als rechte Werke 
der Liebe aufzufassen.

Thomas von Aquin wird wegen seines Einflusses auf die nachfolgenden 
Theologen und Moralisten als wichtigster Zeuge in der vorreformatori- 
sehen theologischen Kriegslehre angesehen. Er stützt sich in seinen Ansich- 
ten über den gerechten Krieg nahezu volkommen auf Augustin. Neben dem 
allgemeinen Satz, daß es um die Erhaltung des Gemeinwohls gehen müsse, 
und abgesehen davon, daß er selbstverständlich den Fall der Notwehr vor- 
aussetzt, gibt er folgende Kriterien an, damit ein Krieg als ein »gerechter 
Krieg« angesehen werden könne:

1. die rechtmäßige Autorität ( »auctoritas principis« ), auf deren Befehl der 
Krieg geführt wird,

2. einen gerechten Grund (»causa justa«), d.h. »daß jene, die bekriegt 
werden, die Bekriegung wegen einer Schuld verdienen«,

3. rechte Absicht der Kriegsführenden (»intentio recta«, d.h. es solle er- 
strebt werden, daß »Gutes gefördert oder Übles verhütet« werde4.

Hinsichtlich des ersten Kriteriums betrachtet Thomas offenbar nicht 
mehr nur allein Kaiser oder Papst als zur Kriegserklärung berechtigt, son-

3 Vgl. Althaus׳ knappe Zusammenfassung der Zwei-Reiche-Lehre Luthers: P. 
Althaus, Luthers Lehre von den zwei Reichen, In: Art. Zwei-Reiche-Lehre, EKLIII, 
Sp. 1928.

4 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologica, II-II q 40 a 1.



dern alle Fürsten, sofern S16 unabhängig Sind. In ihrer Aufgabe, das £eMmMe1n-
ohl! wahren, hätten 616e dann sehr ohl Krıeg »Auswärtige« und
„Feinde« 17 Sinne e1ines Str.  rieges führen In gew1ıssem Unterschie:
den Merkmalen der augustinischen Friedensethik gewinnt als primäres
Ziel des gerechten Krıeges die Wahrung des »„»bonum COIMNIMMNUNMNC « (:e-
wicht Für die vorlutherische cNrıistlıche Tradition der Lehre VOgerechten
Kriıeg annn zusammengefa{fßt werden, eın Krıer gerechttfertigt werden
könne, entweder uUurc eınen direkten göttlichen Befehl Oder urc. cdas
(Natur- bzw. positive| Recht (ZUr Verteidigung oder Wiedererlangung] oder
uUurcC obrigkeitlichen Befehl (als Rache DZw. Strafe), wobei hinsichtlich des
letzteren Zur näheren Bestimmung die drei bekannten Bedingungen 0-
rıtas PINC1PAS, Justa und intentıio gelten. Hinsichtlic der Justa

wurde (abgesehen VO Krıeg auf direkten göttlichen Befehl) e!-
schieden zwischen a) Verteidigung als Notwehr (mit ezug auf das atur-
recht) Ooder Exekution VO  ! Strafe und 1n der kanonistischen Dreiteilung:
Verteidigung, Wiedererlangung » 1n continenti« (beidesmal 1mM Sinne einer
naturrechtlichen otwehr und Strate> Was 1 schluß Thomas
relatıv einnNeıtlıc. Erkennungsmerkmalen gerechten andelns ANlSC-
sichts des Krıeges tradiert wurde, ftand seiınen Weg his inNns 16 Jahrhundert
bzw. mıiıt gewlssen Ergaänzungen his ın die Gegenwart®.

Was 19108  } aber die Retormation angıng, bewirkte S1€e erst Deutschland
und dann weltweit eiıne entscheidende Veränderung 1 1NDlic auft das
Verständnis Von Gerechtigkeit Wenn auch erst nachfolgend diskutieren
1St, inwıeweit diese Veränderung 1un auch auf die Auffassung VO gerech-
ten jege durchschlägt, 1st doch auf eine andere, ZWAar tormale,
aber hochwirksame AÄnderung hinzuweisen: Der Wartr eIN1IgEr
Schwächeperioden, namentlich aber 1m Zeitalter der Entdeckungen, VO

christianum weitgehend als eıne Nstanz anerkannt, die aufgrund
ihrer Autorität und Qualif  ikationsgewalt auch reıin We  1C. teststellen
konnte und wollte, ob die hinsichtlic eiNES »} gerechten« Krleges entwickel-
ten Kriterien 1ın eiınem konkreten Fall ertüllt Oder auch nicht Diese

Vgl Piösch siehe 2), 130
Vgl Bischöte U Frieden, 1n Stimmen der Weltkirche, hrsg. Sekretarita

der Deutschen Bischofskontferenz, Bonn 1983, 45£., die drei Bedingungen des
Thomas noch VIier weitere ergänzt werden, und ‚WAaT die Bedingung der
kommparativen Gerechtigkeit, die iragt, ob die Rechte und erte, die auf dem Spiel
stehen, das Oten rechtfertigen, die Bedingung, daiß Krıeg LLUT das letzte Mittel
se1n dürfe, die Bedingung der Wahrscheinlichkeit des Ertolges und den rund-
SA{Zz der Verhältnismäßigkeit, nach dem prüten ıst, ob der Schaden und die
Kosten des Krieges ın einem aNSECINECSSCHNEIL Verhältnis dem (,‚ut steht, das L1141I1

durch den Krieg erreichen hotft
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dern alle Fürsten, sofern sie unabhängig sind. In ihrer Aufgabe, das Gemein- 
wohl zu wahren, hätten sie dann sehr wohl Krieg gegen »Auswärtige« und 
»Feinde« im Sinne eines Strafkrieges zu führen. In gewissem Unterschied zu 
den Merkmalen der augustinischen Friedensethik gewinnt so als primäres 
Ziel des gerechten Krieges die Wahrung des »bonum commune« an Ge- 
wicht. Für die vorlutherische christliche Tradition der Lehre vom gerechten 
Krieg kann so zusammengefaßt werden, daß ein Krieg gerechtfertigt werden 
könne, entweder durch einen direkten göttlichen Befehl oder durch das 
(Natur- bzw. positive) Recht (zur Verteidigung oder Wiedererlangung) oder 
durch obrigkeitlichen Befehl (als Rache bzw. Strafe), wobei hinsichtlich des 
letzteren zur näheren Bestimmung die drei bekannten Bedingungen aucto- 
ritas principis, justa causa und intentio recta gelten. Hinsichtlich der justa 
causa wurde (abgesehen vom Krieg auf direkten göttlichen Befehl) unter- 
schieden zwischen a) Verteidigung als Notwehr (mit Bezug auf das Natur- 
recht) oder Exekution von Strafe und b) in der kanonistischen Dreiteilung: 
Verteidigung, Wiedererlangung »in continenti« (beidesmal im Sinne einer 
naturrechtlichen Notwehr) und Strafe5. Was so im Anschluß an Thomas 
relativ einheitlich an Erkennungsmerkmalen gerechten Handelns ange- 
sichts des Krieges tradiert wurde, fand seinen Weg bis ins 16. Jahrhundert 
bzw. mit gewissen Ergänzungen sogar bis in die Gegenwart6.

Was nun aber die Reformation anging, so bewirkte sie erst in Deutschland 
und dann weltweit eine entscheidende Veränderung im Hinblick auf das 
Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn auch erst nachfolgend zu diskutieren 
ist, inwieweit diese Veränderung nun auch auf die Auffassung vom gerech- 
ten Kriege durchschlägt, so ist doch vorweg auf eine andere, zwar formale, 
aber hochwirksame Änderung hinzuweisen: Der Papst war trotz einiger 
Schwächeperioden, namentlich aber im Zeitalter der Entdeckungen, vom 
corpus christianum weitgehend als eine Instanz anerkannt, die aufgrund 
ihrer Autorität und Qualifikationsgewalt auch rein weltlich feststellen 
konnte und wollte, ob die hinsichtlich eines »gerechten« Krieges entwickel- 
ten Kriterien in einem konkreten Fall erfüllt waren oder auch nicht. Diese

5 Vgl. J. Plösch (siehe 2), 130.
6 Vgl. Bischöfe zum Frieden, in: Stimmen der Weltkirche, hrsg. v. Sekretaritat 

der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1983, 45ff., wo die drei Bedingungen des 
Thomas noch um vier weitere ergänzt werden, und zwar um 1. die Bedingung der 
komparativen Gerechtigkeit, die fragt, ob die Rechte und Werte, die auf dem Spiel 
stehen, das Töten rechtfertigen, 2. die Bedingung, daß Krieg nur das letzte M ittel 
sein dürfe, 3. die Bedingung der Wahrscheinlichkeit des Erfolges und 4. den Grund- 
satz der Verhältnismäßigkeit, nach dem zu prüfen ist, ob der Schaden und die 
Kosten des Krieges in einem angemessenen Verhältnis zu dem Gut steht, das man 
durch den Krieg zu erreichen hofft.
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für die mittelalterliche Welt notwendige universale Qualitikations- und
Schiedsgerichtsinstanz mufßte sıch jedoch Urc. die retormatorische Be-
streitung des päpstlichen Prıimats chlicht uflösen.

Um größeres Gewicht mufßte darum den Fragen der Rechtmäßigkeit
eıner kriegerischen Auseinandersetzung zumindest tür die evangelischen
Fürsten der Rat der Reformatoren, namentlich Luthers, geW1INNEN. Und 1er
mu{fß sich dann 11 der theologischen Diskussion konkret die rage stellen,
ob Luther sich aufgrund sSeiner retormatorischen Posıtion LLU.:  - voll-
kommen VO  — der überkommenen Lehre VO gerechten Krieg löst oder 1
Rahmen der traditionellen Te VO gerechten rieg bleibt’

HIT Luthers OS1t102 ZUFr TageE ach dem »gerechten« TE

Grundsätzliches über den rieg und den Soldatenstand
Luther hat die Schrecknisse und Greuel VO'  - Kriegshandilungen (die CI für
Teufelswerk ält) stet1g VOI Augen und mahnt eshalb unablässig ZU Frie-
den, z B 1528 Johann TI1eE':  IC V( Sachsen, dem CT schreibt: „Krıeg
gewıinnt nıcht viel, verliert aber viel und es ber anftmut verliert
nichts, wen1g und gewınnt alles.« der mkehrung VoOol Mt Yı
wei(ß CT » Vertlucht sind, die den Frieden hassen. «® Für üller
1sSt Luther eın »Friedensprediger excellance«?, weil CI ann:
da{ß 1114an auft en eın zeitliches Gut höher und besser achten SO denn
Frieden «19 Für Luther sind also eide, gerechter un! ungerechter Krıeg,

Davon gehen aus z B Plösch und Lienemann, Gewalt und Gewaltver-
zicht Studien ZUI abendländischen Vorgeschichte der gegenwaärtıigen Wahrneh-
INUuNg VON Gewalt, München 1982, 59, SOWIl1e ertz, Die Lehre VO »gerechten
KrJ1eg« als ethischer Kompromiß, In Hertz Hrsg.} andDuc. der christlichen
Ethik, Bd 3, Freiburg/Basel/Wien/Güterslch 1952 441, der allerdings me1nt, daifß
Luther nıcht formal der scholastischen Lehre V OIl gerechten Krıeg tolze, daß seıne
Ausführungen ber die ethischen Elemente dieser Lehre enthielten. Vgl uch
Neuß, Luthers Stellungnahme den Kriegställen seiner eıt Luthers Seelsorge
und Paräanese ın den politischen Auseinandersetzungen der Reformationszeit und
ihre Bedeutung für das Verständniıs der Zwei-Reiche-Lehre. [)iss. Halle-Wittenberg
197/70, 300, kommentarlos davon ausgeht, Luther 1n der augustinischen
Tradition des gerechten Krıeges stehe.

Vgl 7 B WARr 4,4565, bzw. WARr I Zu weıteren Belgen vgl Lamparter,
Krıeg und Frieden 1m Urteil Luthers, In entsch (Hrsg. ), Christliche Stimmen
Wehrdienstfrage, Kassel 93{if

Vgl Müller, „Niemand soll seın eıgner Richter SC1IN.« Luthers Gedanken
Aufruhr, Krıeg und Frieden. Lutherische Monatshefte 19823,

Vgl Luthers Briet Johann VO  — Sachsen Ahnlich IL, 38
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für die mittelalterliche Welt notwendige universale Qualifikations- und 
Schiedsgerichtsinstanz mußte sich jedoch durch die reformatorische Be- 
streitung des päpstlichen Primats schlicht auflösen.

Um so größeres Gewicht mußte darum in den Fragen der Rechtmäßigkeit 
einer kriegerischen Auseinandersetzung zumindest für die evangelischen 
Fürsten der Rat der Reformatoren, namentlich Luthers, gewinnen. Und hier 
muß sich dann in der theologischen Diskussion konkret die Frage stellen, 
ob Luther sich aufgrund seiner neuen reformatorischen Position nun voll־ 
kommen von der überkommenen Lehre vom gerechten Krieg löst oder im 
Rahmen der traditionellen Lehre vom gerechten Krieg bleibt7.

III. Luthers Position zur Frage nach dem »gerechten« Krieg

a) Grundsätzliches über den Krieg und den Soldatenstand 
Luther hat die Schrecknisse und Greuel von Kriegshandlungen (die er für 
Teufelswerk hält) stetig vor Augen und mahnt deshalb unablässig zum Frie- 
den, so z.B. 1528 Johann Friedrich von Sachsen, dem er schreibt: »Krieg 
gewinnt nicht viel, verliert aber viel und waget alles. Aber Sanftmut verliert 
nichts, waget wenig und gewinnt alles.« Oder in Umkehrung von Mt 5,9 
weiß er zu sagen: »Verflucht sind, die den Frieden hassen.«8 Für G. Müller 
ist Luther sogar ein »Friedensprediger par excellance«9, weil er sagen kann: 
»daß man auf Erden kein zeitliches Gut höher und besser achten solle denn 
Frieden«10. Für Luther sind also beide, gerechter und ungerechter Krieg,

7 Davon gehen aus z.B. J. Plösch und W. Lienemann, Gewalt und Gewaltver־ 
zieht. Studien zur abendländischen Vorgeschichte der gegenwärtigen Wahrneh- 
mung von Gewalt, München 1982,15 9, sowie A. Hertz, D ie Lehre vom  »gerechten 
Krieg« als ethischer Kompromiß, In: A. Hertz u.a. (Hrsg. ) Handbuch der christlichen 
Ethik, Bd. 3 , Freiburg/Basel/Wien/Gütersloh 1982. 441, der allerdings meint, daß 
Luther nicht formal der scholastischen Lehre vom gerechten Krieg folge, daß seine 
Ausführungen aber die ethischen Elemente dieser Lehre enthielten. Vgl. auch E. 
Neuß, Luthers Stellungnahme zu den Kriegsfällen seiner Zeit. Luthers Seelsorge 
und Paränese in den politischen Auseinandersetzungen der Reformationszeit und 
ihre Bedeutung für das Verständnis der Zwei-Reiche-Lehre. Diss. Halle-Wittenberg 
1970, 300, wo er kommentarlos davon ausgeht, daß Luther in der augustinischen 
Tradition des gerechten Krieges stehe.

8 Vgl. z.B. WABr 4,465, bzw. WABr 10,32. Zu weiteren Beigen vgl. H. Lamparter, 
Krieg und Frieden im  Urteil Luthers, In: W. Jentsch (Hrsg. ), Christliche Stimmen zur 
Wehrdienstfrage, Kassel o.J., 93ff.

9 Vgl. G. Müller, »Niemand soll sein eigner Richter sein. « Luthers Gedanken zu 
Aufruhr, Krieg und Frieden. In: Lutherische Monatshefte 1983, 573.

10 Vgl. Luthers Brief an Johann von Sachsen 1532. Ähnlich WA 3 0 II, 538.
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außerordentlic Schlimmes, Unnormales, Widergöttliches, weil sich
doch 17 rıeg leicht menschlicher Hochmut und Machtgelüste die
Stelle christlicher emuV und Gottesfurcht setzen wollen Insofern hat sich
Luther eben nicht leichtfertig miıt der Tatsache VO  w} Krıegen ın der Welt
abgefunden, w1e 6S ihm vorgeworfen worden 1St. ondern CT erkennt den
Zusammenhang zwischen dem Krıeg und der Gebrochenheit der Welt und
rechnet eshalb mıt der Möglichkeit VO'  - Krıegen, solange CS Menschen auft
der Erde gibt In diesem SINnNe akzeptiert CI durchaus nicht für den einzel-
NnNenNn Christen und seinen Glauben, aber für die Gemeinschaft un!: die S1e
vertretenden Repräsentaten das Recht der Notwehr‘!!.

1eser enNnOr findet sich auch ın SEINeETr grundsätzlichen Schrift ber den
Krieg und namentlich ber den Soldatenstand Kriegsleute auch 1n
ligem Stande sSe1in können« VON 5261 Das OÖrt sich ZWaar BENAUSO WwW16e
die bisher ın der mittelalterlichen Theologie mi1t ihrem umfangreichen
Regelwerk gestellte Trage, ob der Krıeg sich tür Christen rlaubt sSe1 1ese
rage äflst sich 11U:  ‘ aber nicht mehr stellen, da Luther die Heilsnotwen-
digkeit dieses Regelwerkes bestritten hatte S sSind eben nicht mehr irgend-
welche Werke, sondern allein der Glaube, der selig machen annn | S steht
also für iıh: nicht ZuUur Diskussion, ob I1n uUurc. das Kriegshandwerk VOT

Ciott gerecht werden könne, weil 6S sich l1ler eben 1Ur e1INne aC »au-
KRerer Gerechtigkeit« handelt

Luther betrachtet die rageach Krıeg und Soldatenstan: unabhängig VO  -
der jeweiligen Person, die TAauC. treiben kann. So stellt er test, da{fß
„Kriegerstand, -amnt oder „werk« an sich „recht und göttlich« se1!©® Mıiıt

Vgl WAIR 2, Nr. 1815 „Notwehr dringet durchausetwas außerordentlich Schlimmes, Unnormales, Widergöttliches, weil sich  doch im Krieg so leicht menschlicher Hochmut und Machtgelüste an die  Stelle christlicher Demut und Gottesfurcht setzen wollen. Insofern hat sich  Luther eben nicht leichtfertig mit der Tatsache von Kriegen in der Welt  abgefunden, wie es ihm vorgeworfen worden ist. Sondern er erkennt den  Zusammenhang zwischen dem Krieg und der Gebrochenheit der Welt und  rechnet deshalb mit der Möglichkeit von Kriegen, solange es Menschen auf  der Erde gibt. In diesem Sinne akzeptiert er durchaus - nicht für den einzel-  nen Christen und seinen Glauben, aber für die Gemeinschaft und die sie  vertretenden Repräsentaten — das Recht der Notwehr‘!.  Dieser Tenor findet sich auch in seiner grundsätzlichen Schrift über den  Krieg und namentlich über den Soldatenstand »Ob Kriegsleute auch in se-  ligem Stande sein können« von 1526!, Das hört sich zwar genauso an wie  die bisher in der mittelalterlichen Theologie mit ihrem umfangreichen  Regelwerk gestellte Frage, ob der Krieg an sich für Christen erlaubt sei. Diese  Frage läßt sich nun aber so nicht mehr stellen, da Luther die Heilsnotwen-  digkeit dieses Regelwerkes bestritten hatte. Es sind eben nicht mehr irgend-  welche Werke, sondern allein der Glaube, der selig machen kann. Es steht  also für ihn nicht zur Diskussion, ob man durch das Kriegshandwerk vor  Gott gerecht werden könne, weil es sich hier eben nur um eine Sache »äu-  ßerer Gerechtigkeit« handelt.  Luther betrachtet die Frage nach Krieg und Soldatenstand unabhängig von  der jeweiligen Person, die Mißbrauch treiben kann. So stellt er fest, daß  »Kriegerstand, -amt oder -werk« an sich »recht und göttlich« sei'®, Mit  u  Vgl. WATR 2, Nr. 1815: »Notwehr dringet durchaus ... da wollt ich Richter  und Fürst sein und das Schwert getrost führen, weil sonst niemand um mich wäre,  der mich schützen könnte, wollte ich darauf das heilige Sakrament nehmen.« Vgl.  WA 52, 753f. (Hauspostille): »Wie aber, wenn ein Mörder mich im Walde oder ein  böser Bube auf der Gasse überfiele und begehrte, mich zu beschädigen, und ich hätte  nicht Raum, bei der Obrigkeit Hilfe zu suchen. Soll ich mich beschädigen oder  würgen lassen? Antwort: Nein. Denn da ist der Oberkeit Erlaubnis, daß ein jeglicher  sein Leib und Leben wider Frevel und Mutwillen schützen soll.« Vgl. WA 39 IL, 71:  »Christiano licet uti beneficio juris, Sed jura concedunt defensionem. Ergo Christi-  anus licet uti defensione.« Vgl. WATR 5, Nr. 6269 »Bellum est legitima defensio vel  poena, Esto quod non tantum sit defensio, sed etiam poena, quale erat populi Israel  bellum contra Beniaminitas uxorem levitae constuperantes.« Vgl. ferner: »Oh,  Wehren ist eine redliche Ursache zu streiten! Darum billigen es auch alle Rechte,  daß Notwehr ungestraft sein sollte. Und wer aus Notwehr jemand erschlägt, der ist  vor jedermann unschuldig.«  ” WA ı9, 623-662. Vgl. in heutigem Deutsch: M. Luther, Ob Kriegsleute auch  in seligem Stand sein können, in: Luther Deutsch, hrsg. v. K. Aland, Bd. 7, Stuttgart/  Göttingen 1967, 52-86.  114da WOoO ich Richter
und urs se1in und das Schwert getrost ren, weil ON:! niemand mich wäre,
der mich schützen könnte, wollte ich darauf das heilige Sakrament nehmen.« Vgl

yA, 75 31 Hauspostille) » Wıe aber, W eın Mörder mich 1mM Walde der eın
böser Bube auf der (,asse übertiele und begehrte, mich beschädigen, und ich hätte
nicht Raum, bei der Obrigkeit Hilte ZUuU suchen. Soll ich mich beschädigen oder
wurgen lassen? Antwort Neın. Denn da ist der Oberkeit Erlaubnis, daß eın jeglicher
sSe1IN Leib und Leben wider Frevel und Mutwillen schützen sOll.« Vgl 39 {L,
„Christiano licet ut1 beneticio Jur1S. Sed jura concedunt detensionem. Ergo Christi-
UuS licet ut1 detensione.« Vgl WAILIR 5y Nr. 6269 „Bellum est legitima detfensio vei
11 Esto quod 110  - tantum sit defensio, sed eti1am IL  4 quale Tat populi Israel
bellum CONfFra Ben1lıamuinitas „AUICIIH evitae CONStUPECraNLTLES. « Vgl ferner: „On,
Wehren ist 115e redliche Ursache streiten! Darum billigen uch alle Rechte,
da{ß Notwehr ungestraift se1ın sollte. Und wWeI A2US Notwehr jemand erschlägt, der ist
VOT jedermann unschuldig.«

623-662 1n heutigem Deutsch: Luther, Ob Kriegsleute uch
1n seligem Stand Se1Nn können, 1n Luther Deutsch, hrsg Aland, Bd. 7ı Stuttgart/
(rÖttingen 1967, 52-86
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etwas außerordentlich Schlimmes, Unnormales, Widergöttliches, weil sich 
doch im Krieg so leicht menschlicher Hochmut und Machtgelüste an die 
Stelle christlicher Demut und Gottesfurcht setzen wollen. Insofern hat sich 
Luther eben nicht leichtfertig m it der Tatsache von Kriegen in der Welt 
abgefunden, wie es ihm vorgeworfen worden ist. Sondern er erkennt den 
Zusammenhang zwischen dem Krieg und der Gebrochenheit der Welt und 
rechnet deshalb m it der Möglichkeit von Kriegen, solange es Menschen auf 
der Erde gibt. In diesem Sinne akzeptiert er durchaus -  nicht für den einzel- 
nen Christen und seinen Glauben, aber für die Gemeinschaft und die sie 
vertretenden Repräsentaten -  das Recht der Notwehr11.

Dieser Tenor findet sich auch in seiner grundsätzlichen Schrift über den 
Krieg und namentlich über den Soldatenstand »Ob Kriegsleute auch in se- 
ligem Stande sein können«‘ von 152612. Das hört sich zwar genauso an wie 
die bisher in der mittelalterlichen Theologie mit ihrem umfangreichen 
Regelwerk gestellte Frage, ob der Krieg an sich für Christen erlaubt sei. Diese 
Frage läßt sich nun aber so nicht mehr stellen, da Luther die Heilsnotwen- 
digkeit dieses Regelwerkes bestritten hatte. Es sind eben nicht mehr irgend- 
welche Werke, sondern allein der Glaube, der selig machen kann. Es steht 
also für ihn nicht zur Diskussion, ob man durch das Kriegshandwerk vor 
Gott gerecht werden könne, weil es sich hier eben nur um eine Sache »äu- 
ßerer Gerechtigkeit« handelt.

Luther betrachtet die Frage nach Krieg und Soldatenstand unabhängig von 
der jeweiligen Person, die Mißbrauch treiben kann. So stellt er fest, daß 
»Kriegerstand, -amt oder -werk« an sich »recht und göttlich« sei13. Mit

11 Vgl. WATR 2, Nr. 1815: »Notwehr dringet durchaus ... da w ollt ich Richter 
und Fürst sein und das Schwert getrost führen, w eil sonst niemand um mich wäre, 
der mich schützen könnte, w ollte ich darauf das heilige Sakrament nehmen.« Vgl. 
WA 52, 753f. (Hauspostille): »Wie aber, wenn ein Mörder mich im Walde oder ein 
böser Bube auf der Gasse überfiele und begehrte, mich zu beschädigen, und ich hätte 
nicht Raum, bei der Obrigkeit Hilfe zu suchen. Soll ich mich beschädigen oder 
würgen lassen? Antwort: Nein. Denn da ist der Oberkeit Erlaubnis, daß ein jeglicher 
sein Leib und Leben wider Frevel und M utwillen schützen soll.« Vgl. WA 3 9 II, 71: 
»Christiano licet uti beneficio juris. Sed jura concedunt defensionem. Ergo Christi- 
anus licet uti defensione.« Vgl. WATR 5, Nr. 6269 »Bellum est legitima defensio vel 
poena. Esto quod non tantum sit defensio, sed etiam poena, quale erat populi Israel 
bellum contra Beniaminitas uxorem levitae constuperantes.« Vgl. ferner: »Oh, 
Wehren ist eine redliche Ursache zu streiten! Darum billigen es auch alle Rechte, 
daß Notwehr ungestraft sein sollte. Und wer aus Notwehr jemand erschlägt, der ist 
vor jedermann unschuldig.«

12 WA 19, 623-662. Vgl. in heutigem Deutsch: M. Luther, Ob Kriegsleute auch 
in seligem Stand sein können, in: Luther Deutsch, hrsg. v. K. Aland, Bd. 7, Stuttgart/ 
Göttingen 1967, 52-86.
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ec. stellt deshalb Thielicke heraus, CS Luther a U1l eine grund
sätzliche Infragestellung des J1eges E eine Begrenzung des 1eges
un: des Rechtes Zu Kriege« gehe!*.

Weltliches ec und Schwertgewalt leitet Luther Aus Ottes Ordnung
ab, die C655 überdies vom Anfang der Welt gegeben nhabe!s WwWAar sSe1 für den
Fall, dafß die Menschen insgesamt Frieden hielten, Krıeg un: Krie  ren
verurteilen. Da aber ach Luthers anthropologischer Grundüberzeugung
die Welt böse sel, mMUSSeE Krıeg als kleineres Übel ın Kaut werden,

die Ordnung, ecCc und Frieden insgesamt bewahren. Insotern Se1
weltliches ec und Schwertgewalt auch Uurc Jesus nicht außer Kraft
PESECLIZL worden. arum annn Luther, der ın diesem Zusammenhang
wenilg auf alttestmentliche tellen eZzug auf das offenbar rechtmä-
ige Führen VO  — Krıegen durch Abraham, OSUa, David us  z hinweisen,
ohne jedoch daraus wI1e die mittelalterliche Theologie!® oder wıe untzer
e1ine Berechtigung ZUFTF Führung VON Krıeg aufgrun göttlichen Befehls abzu-
leiten.

Obwohl Luther stark auf Augustin tußt, taucht bei Luther diese
jegführung auf Ottes Befehl, die »gerecht« 1sSt bzw. den Kriegführenden
eben eshalb unschuldig Jäfßt, weil Gott nichts O0Ses eienlen kann, nicht
mehr bzw. L11UXI Rande!’ auf Vielmehr verwelst Luther Ja dessen
darauf, „daißs WIT keinen Befehl en streıten, sondern vielmehr lei-
den undes tahren lassen. Darauf ıst klar durch ettus und Paulus

13 624f
Vgl Thielicke, Theologische Ethi I/2, 568 (‚enau das ıst ber uch der

1n des »1Ure bellare« (CA XVI} ] dhhe „Lehre1} gerechten Krıeg galt der egren-
ZUNg und Vermeidung VO:  — Krıegen und nicht der Rechtfertigung Von Krıegen, ob:
wohl s1€e dazu mißbraucht worden 1St«. Lutherisches Kirchenamt der VEL
\Hrsg.), exte u der FELKD NrT. 27/1984, ,

mıiıt CZUgZ auf Rom 13, 1-—72 und Petr Z I13—1I14; vgl 1 24  \ 31
Vgl L 627%.; vgl aber z.B Quaestioneum ugustin! In Heptateuchum

HD ad (VIH, 2), ın MPL 34, 781
1/ z B 0, 65 I£., Luther ermahnt, Ngenötigt verteidigend S

greiten un: das dann VOT allem ın rechter Gottesturcht, mıit Sorgfalt, Fleifß und
Vorsicht Und ZUXI Ilustration dessen, und nicht, w1ıe Plösch siehe 2}, 144,
annımmt, damit die Kriegführung auf es Befehl legitimieren, erwähnt
Luther ande den Krıeg Israels die Kanaanıter und, daß mangelnde ( :Ot-
tesfurcht und SorgfaltzNiederlage tühre Nur In diesem Sinne 1St Matthes ZUZU-

stımmen, der zugesteht, Kriegführung aufesBetehl bei Luther anklin.
Für die egenwart komme bei ihm ber eın Olcher direkter Betehl Ottes ZU1

1ege einen Unschuldigen praktisch nicht mehr 17 Betracht, obwohl die
theoretische Möglic.  el ımmer zugestehe (imit eZug auf L 65 ı£.) Vgl
Matthes, Luther un: die Obrigkeit, München 1937, ogsf£.

I15

Recht stellt deshalb Thielicke heraus, daß es Luther statt »um eine grund- 
sätzliche Infragestellung des Krieges ... nur um eine Begrenzung des Krieges 
und des Rechtes zum Kriege« gehe14.

Weltliches Recht und Schwertgewalt leitet Luther aus Gottes Ordnung 
ab, die es überdies vom Anfang der Welt an gegeben habe15. Zwar sei für den 
Fall, daß die Menschen insgesamt Frieden hielten, Krieg und Kriegführen zu 
verurteilen. Da aber nach Luthers anthropologischer Grundüberzeugung 
die Welt böse sei, müsse Krieg als kleineres Übel in Kauf genommen werden, 
um die Ordnung, Recht und Frieden insgesamt zu bewahren. Insofern sei 
weltliches Recht und Schwertgewalt auch durch Jesus nicht außer Kraft 
gesetzt worden. Darum kann Luther, der in diesem Zusammenhang sonst 
wenig auf alttestmentliche Stellen Bezug nahm, auf das offenbar rechtmä- 
ßige Führen von Kriegen durch Abraham, Josua, David usw. hinweisen, 
ohne jedoch daraus wie die mittelalterliche Theologie16 oder wie Müntzer 
eine Berechtigung zur Führung von Krieg aufgrund göttlichen Befehls abzu- 
leiten.

Obwohl Luther sonst so stark auf Augustin fußt, taucht bei Luther diese 
Kriegführung auf Gottes Befehl, die »gerecht« ist bzw. den Kriegführenden 
eben deshalb unschuldig läßt, weil Gott nichts Böses befehlen kann, nicht 
mehr bzw. nur am Rande17 auf. Vielmehr verweist Luther ja statt dessen 
darauf, »daß wir keinen Befehl haben zu streiten, sondern vielmehr zu lei- 
den und alles fahren zu lassen. Darauf ist klar genug durch Petrus und Paulus

13 WA 19, 624L
14 Vgl. H. Thielicke, Theologische Ethik Π/2, 568. Genau das ist aber auch der 

Sinn des »iure bellare« (CA XVI): D ie »Lehre vom  gerechten Krieg galt der Begren- 
zung und Vermeidung von Kriegen und nicht der Rechtfertigung von Kriegen, ob- 
wohl sie dazu mißbraucht worden ist«. Vgl. Lutherisches Kirchenamt der VELKD 
(Hrsg.), Texte aus der VELKD Nr. 27/1984, 2.

15 m it Bezug auf Röm 13, 1-2 und 1. Petr 2, 13-14,· vgl. WA 11, 247. 31.
16 Vgl. WA 19,627!.; vgl. aber z.B. Quaestioneum S. Augustini in Heptateuchum  

lib. VI ad 10 (VIH, 2), in: MPL 34, 781.
17 z.B. WA 19,651!., wo Luther ermahnt, nur genötigt verteidigend zur Waffe zu  

greifen und das dann vor allem in rechter Gottesfurcht, d.h. m it Sorgfalt, Fleiß und 
Vorsicht zu tun. Und zur Illustration dessen, und nicht, w ie J. Plösch (siehe 2), 144, 
annimmt, um damit die Kriegführung auf Gottes Befehl zu legitimieren, erwähnt 
Luther am Rande den Krieg Israels gegen die Kanaaniter und, daß mangelnde Got- 
tesfurcht und Sorgfalt zur Niederlage führe. Nur in diesem Sinne ist Matthes zuzu- 
stimmen, der zugesteht, daß Kriegführung auf Gottes Befehl bei Luther nur anklin- 
ge. Für die Gegenwart komme bei ihm  aber ein solcher direkter Befehl Gottes zum  
Kriege gegen einen Unschuldigen praktisch nicht mehr in Betracht, obwohl er die 
theoretische Möglichkeit immer zugestehe (mit Bezug auf WA 19, 651!.). Vgl. K. 
Matthes, Luther und die Obrigkeit, München 1937, 95L
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geantwortet, die e1 auch 1m Neuen l1estament gebieten, menschlicher
Ordnung und den Geboten der weltlichen rigkeit gehorsam Se1inNn 1Röm
13,1  } etr 2,136.]« 18 { Iie Deutung Plöschs, da{ß I1U:  - bei Luther als
»neuefr] göttlichelr) Befehl ZU Kriege 1m euen lTestament« neben der
natürlichen Ordnung der Befehl der Obrigkeit gegeben se1’”, zielt ıer des-
halh daneben, weil CS den alttestamentlich verbürgten und dann
mittelalterlich ımmer wieder erwähnten göttlichen Betehl ZU. Krıege
grundsätzlich keinen Widerspruch geben kann, während ach Luther ja für
eiınen Christen eın Betehl der Obrigkeit 190034 dann efolgen 1St, WCCIIH

nicht Ottes Willen verstöfßt. Was 11LU.: unmittelbar die Beteiligung
e1INEes Christen Kriegshandiungen anbelangt, steht Luther auf dem
tandpunkt, dafß Christi Wort jedermann ın jeder Situation ge. Und das
Entscheidende Sselen dann nicht die erke, sondern CGlaube un1e eben
unabhängig VO außeren tan:! eiInes Menschen?®.

Wenn Christen VOIN „weltlicher Obrigkeit« ZU Kriegsdienst gefordert
werden, dann sollen un:! mussen S1e ach Luther iıhren 1enst U:  3 Und ZwWülr

nicht für sich oder ihretwillen, denn der Christ sSe1 doch VO CGClauben
her friedlich und jeidensbereit, sondern der »Obrigkeit 1eNst und (:E-
horsam«a*4l OSC. sieht 1e7r das »eINZ1g Neue« der lutherischen Kriıegs-
lehre 11 Vergleich ZUrFr mittelalterlichen Tradition: Lhe mittelalterliche
Tradition hatte das Problem des Pazifismus (d.h z B Mt Y y als Anwelsung

eiınem rein pazifistischen Leben verstehen! uUurCc ıhre Interpretation
als »Evangelische Räte«, die eben nicht für jedermann verbindlich
gelöst. Für Luther schied jedoch eiNne solche Lösung dUuS; denn Se1INe Theo-
logie wollte Ja tür jedermann verbindlich SeC1iNn Gegenüber der mittelalterli-
chen Autteilung ın einen weltlichen und einen geistlichen Stand, betont
Luther 1U  - eine innere Unterscheidung des einzelnen Menschen 1n wel
Personen, eliner weltlichen und einer geistlichen w as allerdings ehbenso
SC1INE Wurzeln 1n der christlichen Tradition hat Insotern Sseien Christen
nicht als Christen 117 geistlichen Inne, sondern als weltlich untertänıge
Menschen ZU Kriegsdienst gefordert*. Luther unterschlägt €e1 nıcht die
tödlichen Konsequenzen dieser Auiffassung. ber CS se1enNn doch Kinderau-
BCIL, die 11UT sähen, w 1e 1ım Kriıege getötet, gebrannt, geschlagen un!gefangen
werde. Entscheiden Se1 doch hier, w 4s gegenwärtig als Analogie den

Vgl Luther, Ob Kriegsleute siehe 12]), 56
Vgl Plösch siehe 2), 143
I 24  \©

2.1 Vgl Luther, Kriegsleute (sıiehe 12),
Vgl Plösch siehe 2) 140
Vgl L 629

II6

geantwortet, die beide auch im Neuen Testament gebieten, menschlicher 
Ordnung und den Geboten der weltlichen Obrigkeit gehorsam zu sein [Röm 
13,iff., i. Petr. 2,13f.]«18. Die Deutung Plöschs, daß nun bei Luther als 
»neue(r) göttliche(r) Befehl zum Kriege im Neuen Testament« neben der 
natürlichen Ordnung der Befehl der Obrigkeit gegeben sei19, zielt hier des- 
halb daneben, weil es gegen den alttestamentlich verbürgten und dann 
mittelalterlich immer wieder erwähnten göttlichen Befehl zum Kriege 
grundsätzlich keinen Widerspruch geben kann, während nach Luther ja für 
einen Christen ein Befehl der Obrigkeit nur dann zu befolgen ist, wenn er 
nicht gegen Gottes Willen verstößt. Was nun unmittelbar die Beteiligung 
eines Christen an Kriegshandlungen anbelangt, so steht Luther auf dem 
Standpunkt, daß Christi Wort jedermann in jeder Situation gelte. Und das 
Entscheidende seien dann nicht die Werke, sondern Glaube und Liebe -  eben 
unabhängig vom äußeren Stand eines Menschen20.

Wenn Christen von »weltlicher Obrigkeit« zum Kriegsdienst gefordert 
werden, dann sollen und müssen sie nach Luther ihren Dienst tun. Und zwar 
nicht für sich oder um ihretwillen, denn der Christ sei doch vom Glauben 
her friedlich und leidensbereit, sondern der »Obrigkeit zu Dienst und Ge- 
horsam«21. Plösch22 sieht hier das »einzig Neue« an der lutherischen Kriegs- 
lehre im Vergleich zur mittelalterlichen Tradition: Die mittelalterliche 
Tradition hatte das Problem des Pazifismus (d.h. z.B. Mt 5,3 3 als Anweisung 
zu einem rein pazifistischen Leben zu verstehen) durch ihre Interpretation 
als »Evangelische Räte«, die eben nicht für jedermann verbindlich waren, 
gelöst. Für Luther schied jedoch eine solche Lösung aus,· denn seine Theo- 
logie wollte ja für jedermann verbindlich sein. Gegenüber der mittelalterli- 
chen Aufteilung in einen weltlichen und einen geistlichen Stand, betont 
Luther nun eine innere Unterscheidung des einzelnen Menschen in zwei 
Personen, einer weltlichen und einer geistlichen -  was allerdings ebenso 
seine Wurzeln in der christlichen Tradition hat. Insofern seien Christen 
nicht als Christen im geistlichen Sinne, sondern als weltlich untertänige 
Menschen zum Kriegsdienst gefordert23. Luther unterschlägt dabei nicht die 
tödlichen Konsequenzen dieser Auffassung. Aber es seien doch Kinderau- 
gen, die nur sähen, wie im Kriege getötet, gebrannt, geschlagen und gefangen 
werde. Entscheidend sei doch hier, was gegenwärtig als Analogie zu den

18 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 56.
19 Vgl. J. Plösch (siehe 2), 143.
20 WA ix , 249.
21 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 57.
22 Vgl. J. Plösch (siehe 2), 140.
23 Vgl. WA 19, 629.
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Autgaben der Polizei verstanden wird, rechtes Kriegführen nichts ande-
ICS sel, als die Übeltäter strafen?* und Frieden erhalten. In dieser €e1se
unterschied Lutherohl zwischen dem Krıeg als eiInNem Werk menschlicher
Bosheit und Gottlosigkeit und dem „Kriegsamt, einer göttlichen Ordnung«.

Luthers Bedingungsrahmen für »rechtes« Kriegführen
Luther übernimmt 41S0O ın seinen „weltlichen« und nicht auf den Clauben
bezogenen edanken ZU „gerechten« Krieg durchaus Grundelemente der
mittelalterlichen Systematik. Er ZreNZt sich aber weitgehend a VOIN der
Kriegführung aufgrund göttlichen Befehls, VONN Angriffs- un Präventivkrieg
SOWIE VON Kreuzzügen und wehrt sich überhaupt dagegen, leicht und
umfangreich Tun: als „gerecht« aAnzuerkennen?> o giDt gute ründe,
Luther 1m großen und SalNzell 1n der augustinischen Tradition des »„gerech-
« Jeges sehen. Seine Friedensorientierung ıst aber stärker.

Im gröfßßeren politischen Rahmen hat Luther dreimal Sanz konkret der
Obrigkeit eınem Verteidigungskrieg AaUS Notwehr geraten. Und ZWAT ın
den Bauernkriegsunruhen, Zzu Feldzug der Schmalkaldener erzog
Heinrich VO  w Braunschweig und ZU Türkenkrieg. Dagegen hat Luther ın
seinen Stellungnahmen ZuU Fehdeunwesen se1INer e1lt (Minkwitz’sche

und des Hans Kohlhase!| die „weltliche Obrigkeit ihrer
mangelnden achsamkeıt kritisiert un: härterem Durchgreifen C1-

mahnt«26 eine ematik, die ZENAUSO w1e der Bauernkrieg nicht 1m
„eigentlichen« Sinne ZUT ag ach einem »gerechten« rleg gehört, s(JI1l-

dern ZUT Aufrechterhaltung der Staatsfunktionen rigkeit) bzw. ZUT rage
VO  n Aufruhr oder Revolution, die USs diesen rwägungen ausgeklammert
leiben sollen

C} Zum »11015 ad beillum«
Nur an betfaißt sich Luther als eologe mi1t dem ec 17M Krıiıege,
dem in der mittelalterlichen Tradition gEeENANNTEN » 11185 in ello« Voll-
kommen überzogen 1st CS, WEn ihm 1eNemMmAann VOI em ZU Zeugen für
e1ine Strategie der »„Verbrannten Erde« machen wil127 LDIieses Milsverständ-
N1S rührt aher, da{iß Luther anund abgesehen VO: regulären Krilegs-
geschehen den edanken e1NES Olks- oder Partisanenkrieges die
Türken diskutiert, als S1€e i1hm als rücksichtslose Vernichter VOI Augen LTE-

214 I 672.6itt
25 Vgl Erdmann, Luther über den gerechten und ungerechten Krıeg, Ham-

burg 1984
Vgl Neufi siehe 7), 301

27 Vgl Lienemann (siche 7), 16
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Aufgaben der Polizei verstanden wird, daß rechtes Kriegführen nichts ande- 
res sei, als die Übeltäter zu strafen24 und Frieden zu erhalten. In dieser Weise 
unterschied Luther wohl zwischen dem Krieg als einem Werk menschlicher 
Bosheit und Gottlosigkeit und dem »Kriegsamt, einer göttlichen Ordnung«.

b) Luthers Bedingungsrahmen für »rechtes« Kriegführen
Luther übernimmt also in seinen »weltlichen« und nicht auf den Glauben 
bezogenen Gedanken zum »gerechten« Krieg durchaus Grundelemente der 
mittelalterlichen Systematik. Er grenzt sich aber weitgehend ab von der 
Kriegführung aufgrund göttlichen Befehls, von Angriffs- und Präventivkrieg 
sowie von Kreuzzügen und wehrt sich überhaupt dagegen, zu leicht und zu 
umfangreich Gründe als »gerecht« anzuerkennen25. Es gibt gute Gründe, 
Luther im großen und ganzen in der augustinischen Tradition des »gerech- 
ten« Krieges zu sehen. Seine Friedensorientierung ist aber stärker.

Im größeren politischen Rahmen hat Luther dreimal ganz konkret der 
Obrigkeit zu einem Verteidigungskrieg aus Notwehr geraten. Und zwar in 
den Bauernkriegsunruhen, zum Feldzug der Schmalkaldener gegen Herzog 
Heinrich von Braunschweig und zum Türkenkrieg. Dagegen hat Luther in 
seinen Stellungnahmen zum Fehdeunwesen seiner Zeit (Minkwitz'sche 
Fehde und Fehde des Hans Kohlhase) die »weltliche Obrigkeit wegen ihrer 
mangelnden Wachsamkeit kritisiert und zu härterem Durchgreifen er- 
mahnt«26 -  eine Thematik, die genauso wie der Bauernkrieg nicht im 
»eigentlichen« Sinne zur Frage nach einem »gerechten« Krieg gehört, son- 
dern zur Aufrechterhaltung der Staatsfunktionen (Obrigkeit) bzw. zur Frage 
von Aufruhr oder Revolution, die aus diesen Erwägungen ausgeklammert 
bleiben sollen.

c) Zum  »ius ad bellum«
Nur am Rande befaßt sich Luther als Theologe mit dem Recht im  Kriege, 
dem in der mittelalterlichen Tradition so genannten »ius in bello«. Voll- 
kommen überzogen ist es, wenn ihm Lienemann vor allem zum Zeugen für 
eine Strategie der »verbrannten Erde« machen will27. Dieses Mißverständ- 
nis rührt daher, daß Luther am Rande und abgesehen vom regulären Kriegs- 
geschehen den Gedanken eines Volks- oder Partisanenkrieges gegen die 
Türken diskutiert, als sie ihm als rücksichtslose Vernichter vor Augen tre-

24 WA !9, 626ff.
25 Vgl. K. D. Erdmann, Luther über den gerechten und ungerechten Krieg, Ham- 

bürg 1984.
26 Vgl. E. Neuß (siehe 7), 301.
27 Vgl. W. Lienemann (siehe 7), 160.
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ten“®. Im Anschlufß gibt Ratschläge, w1€e 11a als Christ eine efangen-
schaft ın islamischem Umifteld Irzönnte?? Bezüglich des »1US 1n bel
1() « ist vielmehr für Luther die autere Absicht des christlichen öldaten
entscheidend, Uurc welche allein das Kriegführen nicht Sünde SE1IN könne
und umgekehrt, » WEn die Person unrecht ist oder nıcht recht gebraucht,

wird’s auch unrecht«30 Insofern sSo. 1Man Feinde mıiıt »Kriegsbräuchen«,
bzw »nNach Kriegsrecht«* überwinden und sich Sünden hüten, 7B
Weiber und Jungfrauen nıcht schändenten?, Im Anschluß gibt er Ratschläge, wie man als Christ eine Gefangen-  schaft in islamischem Umfeld ertragen könnte?”, Bezüglich des »ius in bel-  lo« ist vielmehr für Luther die lautere Absicht des christlichen Soldaten  entscheidend, durch welche allein das Kriegführen nicht Sünde sein könne  und umgekehrt, »wenn die Person unrecht ist oder es nicht recht gebraucht,  so wird’s auch unrecht«*. Insofern solle man Feinde mit »Kriegsbräuchen«,  bzw. »nach Kriegsrecht«* überwinden und sich »vor Sünden hüten, z.B.  Weiber und Jungfrauen nicht schänden ... Und wenn man sie überwunden  hat, soll man denen, die sich ergeben und demütigen, Gnade und Frieden  erzeigen...»%2,  In seinen Gedanken zum »gerechten« Krieg findet man darum bei Luther  primär die Frage nach dem »ius ad bellum«. Ehe auf den Bedingungsrahmen  eingegangen wird, den Luther nahezu in traditioneller Weise mit der »auc-  toritatis principis«, »justa causa« und »intentio recta« für einen solchen  Krieg setzt, ist zu berücksichtigen, daß er ebenfalls in Anknüpfung an die  mittelalterliche Tradition bei einer Verteidigung aus Notwehr nicht die  sonst immer herausgestellte Voraussetzung der »auctoritas principis« für  nötig hält. Aber wenn dann die Voraussetzungen stimmen, ist es erforder-  lich, dem (kriegführenden) Fürsten zu gehorchen®®. Dann »muß einer um  des anderen willen sein Gut und sich selbst wagen. Und in solchem Krieg ist  es christlich und ein Werk der Liebe, die Feinde getrost zu würgen, zu rauben  und zu brennen und alles zu tun, was (den Feinden) schädlich ist, bis man  sie nach Kriegsbräuchen überwinde...«*, Aber im Gegensatz zur mittelal-  terlichen Tradition, nach der eine Beachtung des moralischen Regelwerkes  salvierende und exkulpierende Wirkung hatte, reicht die »causa justa«  nicht, unmittelbare Gottesbeziehung zu suchen. So kann Luther sagen:  »Aber auf die rechte Ursache baue ich nicht, sondern auf deine (Gottes)  Gnade und Barmherzigkeit«®. In diesem Sinne soll nun auf die entscheiden-  de Voraussetzung für einen »gerechten« Krieg eingegangen werden, die  »causa justa«, den gerechten Grund. Luther setzt dabei allerdings die »auc-  toritas principis« und damit im Grunde das Gewaltmonopol des Staates  VvOoTraus.  28  Vgl. WA 30 I, 183f.  29  WA 30 II, 184ff.  30  Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 79.  31  Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 53.  32  33  Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, in Luther Deutsch, 48.  Vgl. WA 39 II, 56.  34  Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 47f.; vgl. auch WA 30 IL, 179; vgl.  auch WA 14, 233.  3 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe ı2), 74f.  118Und wenn 1in an S1e überwunden
hat, sol} 1HNan denen, die sich ergeben un demütigen, Na: und rieden
erzeiıgen. >

In SeEeINeEN edanken zZu „gerechten« Krıeg findet INa  ' darum bei Luther
prımär die rage ach dem »1US ad beillum Ehe auf den Bedingungsrahmen
eingegangen wird, den Luther nahezu 1n traditioneller Weise miıt der »  C

torıtatiıs PIMNC1IP1S«, »Justa ausa« und »intent10 eCcC{ia« für eiınen olchen
Krieg 1st berücksichtigen, da{(ß® eT ebentalls ın Anknüptung die
mittelalterliche Tradition bei eıner Verteidigung 4US Notwehr nicht die

1mMmMer herausgestellte Voraussetzung der »auctorıtas PIINCIPIS« für
nöt1ıg hält ber WEnnn dann die Voraussetzungen stımmen, ist erforder-
lich, dem (kriegführenden)] Fürsten gehorchen®. IDannn „muß einer
des anderen willen sSe1nN Giut und sich selbst.Und ın olchem rleg ist
csS christlich un! eın Werk der iebe, die Feinde getrost wurgen, rauben
und brennen und es Cun, WwWas (den einden schädlich ist, bis 11a

s1e ach Kriegsbräuchen überwinde...«*. Aber 1 (‚egensatz ZUT muittelal-
terlichen Tradition, nach der eine Beachtung des moralischen Regelwerkes
salvierende und exkulpierende Wirkung hatte, reicht die »Caus. Justa«
nicht, unmittelbare Gottesbeziehung suchen. SO annn Luther
»Aber auf die rechte Ursache aue ich nicht, sondern auf deine (Gottes
Na:un: Barmherzigkeit«. In diesem inne soll 11U.  - auf die entscheiden-
de Voraussetzung einen »gerechten« Krıeg eingegangen werden, die
Caus.: Justa«, den gerechten Grund. Luther €1 allerdings die UuCG-

Oritas PriNC1p1S« un! damıit 1 TUN:! das Gewaltmonopol des Staates
VOZIAaus.

Vgl H, 183f
HL, 184{ff

Vgl Luther, Kriegsleute siehe 1 2),
Vgl Luther, Kriegsleute siehe I2), 53

372 Vgl Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 1n Luther Deutsch, 48
3, 56

Vgl Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 47%.; vgl uch 3 IL, 1/O9; vgl
uch Z  u“

2 Vgl Luther, Kriegsleute siehe 12), 74£.
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ten28. Im Anschluß gibt er Ratschläge, wie man als Christ eine Gefangen- 
schaft in islamischem Umfeld ertragen könnte29. Bezüglich des »ins in bei- 
10« ist vielmehr für Luther die lautere Absicht des christlichen Soldaten 
entscheidend, durch welche allein das Kriegführen nicht Sünde sein könne 
und umgekehrt, »wenn die Person unrecht ist oder es nicht recht gebraucht, 
so wird's auch unrecht«30. Insofern solle man Feinde mit »Kriegsbräuchen«, 
bzw. »nach Kriegsrecht«31 überwinden und sich »vor Sünden hüten, z. B. 
Weiber und Jungfrauen nicht schänden ... Und wenn man sie überwunden 
hat, soll man denen, die sich ergeben und demütigen, Gnade und Frieden 
erzeigen...»32.

In seinen Gedanken zum »gerechten« Krieg findet man darum bei Luther 
primär die Frage nach dem »ius ad bellum«. Ehe auf den Bedingungsrahmen 
eingegangen wird, den Luther nahezu in traditioneller Weise m it der »auc- 
toritatis principis«, » justa causa« und »intentio recta « für einen solchen 
Krieg setzt, ist zu berücksichtigen, daß er ebenfalls in Anknüpfung an die 
mittelalterliche Tradition bei einer Verteidigung aus Notwehr nicht die 
sonst immer herausgestellte Voraussetzung der »auctoritas principis« für 
nötig hält. Aber wenn dann die Voraussetzungen stimmen, ist es erforder- 
lieh, dem (kriegführenden) Fürsten zu gehorchen33. Dann »muß einer um 
des anderen willen sein Gut und sich selbst wagen. Und in solchem Krieg ist 
es christlich und ein Werk der Liebe, die Feinde getrost zu würgen, zu rauben 
und zu brennen und alles zu tun, was (den Feinden) schädlich ist, bis man 
sie nach Kriegsbräuchen überwinde...«34. Aber im Gegensatz zur mittelal- 
terlichen Tradition, nach der eine Beachtung des moralischen Regelwerkes 
salvierende und exkulpierende Wirkung hatte, reicht die »causa justa« 
nicht, unmittelbare Gottesbeziehung zu suchen. So kann Luther sagen: 
»Aber auf die rechte Ursache baue ich nicht, sondern auf deine (Gottes) 
Gnade und Barmherzigkeit«35. In diesem Sinne soll nun auf die entscheiden- 
de Voraussetzung für einen »gerechten« Krieg eingegangen werden, die 
»causa justa«, den gerechten Grund. Luther setzt dabei allerdings die »auc- 
toritas principis« und damit im Grunde das Gewaltmonopol des Staates 
voraus.

28 Vgl. WA 30 Π, 183!.
29 WA 30 Π, 184ff.
30 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 79.
31 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 53.
32 Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, in Luther Deutsch, 48.
33 Vgl. WA 39 Π, 56.
34 Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 47f.; vgl. auch WA 30 II, 179; vgl. 

auch WA 14, 233.
35 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 74f.
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Zum gerechten Grund
Bezüglich des gerechten Crundes aäßt 6S Luther zunächst nıcht starken
Aussagen tehlen, WCIINn CI argumentiert: »Wle, WEn meın Herr unrecht
hätte, rieg führen? Antwort Wenn du sicher weißt, da CT unrecht hat,

collst du (soOtt mehr fürchten und gehorchen als den Menschenı. Zum gerechten Grund  Bezüglich des gerechten Grundes läßt es Luther zunächst nicht an starken  Aussagen fehlen, wenn er argumentiert: »Wie, wenn mein Herr unrecht  hätte, Krieg zu führen? Antwort: Wenn du sicher weißt, daß er unrecht hat,  so sollst du Gott mehr fürchten und gehorchen als den Menschen ... und  sollst nicht Krieg führen noch dienen; denn du kannst kein gutes Gewissen  vor Gott haben. «° Hiermit ist nur zu deutlich Heinzes Behauptung wider-  legt, daß Luther zu Fragen des Widerstandes des Christen zu allen Zeiten  und in allen Situationen, auch den verkappten Formen gegenüber, ein klares  Nein gesprochen habe*”.  Dennoch befindet sich die Lutherinterpretation hinsichtlich des Kriegs-  grundes im Zwiespalt. Gewichtige Stimmen meinen Luther ausschließlich  für die Rechtfertigung von Verteidigung und Notwehr in Anspruch nehmen  zu können. Sie stützen sich dabei auf Luthers Verdikt gegen jeden Angriffs-  krieg, denn er sagt: »Wer Krieg anfängt, der ist im Unrecht.«® Andererseits  findet sich bei Luther auch die Definition des Krieges als einer »Rache«?, In  diesem Sinne wäre auch ein Angriffskrieg christlich erlaubt*, weshalb Lu-  ther ein unchristlicher kriegerischer Geist vorgeworfen wurde bzw., daß  Luther seinen ursprünglichen Standpunkt des allein gültigen Verteidi-  gungskrieges zugunsten eines möglichen Angriffskrieges aufgegeben und so  einen Wandel vom christlichen zum unchristlichen Vorstellungskreis  durchgemacht habe. Nach Plösch ist aber zwischen dem Eintreten Luthers  sowohl für Verteidigung als auch für den Strafkrieg kein unüberwindlicher  3 Vgl M. Luther, Ob Kriegsleute, 79; vgl. ähnlich WA ı1, 277 oder WABr 10, 36.  37 Vgl. M. Heinze, Reich (regnum) und Regiment (regimen). Die sogenannte  Zwei-Reiche-Lehre im Spiegel von Luthers Briefwechsel. In: »... und fragten nach  Jesus«. Beiträge aus Theologie, Kirche und Geschichte. Festschrift für Ernst Barni-  kol zum 70. Geburtstag. Berlin 1964, 166. In diversen Schriften Luthers, namentlich  in der »Zirkulardisposition über das Recht des Widerstandes gegen den Kaiser (Mt  19, 21)« (WA 39 II, 34-91) finden sich differenzierte Äußerungen Luthers zum  Widerstandsrecht. Nach E. Neuß lsiehe„7), 271 hat sich Heinze offenbar fälschli-  cherweise nur von den resignierenden Außerungen Luthers in den Briefen an die  Nürnberger vom Jahre 1531 leiten lassen.  % Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe ı12), 69.  3 WVgl.WATR 5, Nr. 6269 »Bellum est legitima defensio vel poena«; WATR 3 Nr.  3478 »Der Krieg ist ein rechtmäßig und ordentlich Ding und Werk der Obrigkeit,  nicht allein eine Defension und Notwehr, sich vor unrechter Gewalt schützen,  sondern auch eine Rache«; WATR 3, Nr. 3766 »Bellum est legitima res et actio  magistratus, non tantum defensio et depulsio, sed etiam vindicta«.  % vor allem dann, wenn man Krieg anfangen nicht mit angreifen gleichsetzt.  Vgl. W. Walther, Deutschlands Schwert durch Luther geweiht. Leipzig 1915, 22.  119und
collst nıicht rleg führen och dienen; denn du kannst kein gutes (iew1lssen
VOT Clott haben. «96 Hıermıit 1sSt 1U eutlıc. Heinzes Behauptung wider-
legt, daf Luther Fragen des Widerstandes des Christen en Zeiten
und 1n en Situationen, auch den verkappten Formen gegenüber, eın klares
Nein gesprochen habe®’

Dennoch eiinde sich die Lutherinterpretation hinsichtlich des 1egS-
grundes 11 Zwiespalt. Gewichtige Stimmen meınen Luther ausschließlich
für die Rechtfertigung VUIL Verteidigung und Notwehr 1ın Anspruch nehmen

können. S1e tuüutzen sich e1 auf Luthers Verdikt jedenS-
krieg, denn cT Sagt.: » Wer Krıeg anfängt, der ıst 1mM Unrecht. « Andererseits
findet sich bei Luther auch die Defifinition des Krıeges als eıner „Rache«. In
diesem Sinne ware auch eın Angriffskrieg christlich erlaubt“, weshalb LUu-
ther eın unchristlicher kriegerischer £15 vorgeworfen wurde DZW.,
Luther seinen ursprünglichen Standpunkt des allein gültigen Verteidi-
gungskriegesne1ınes möglichen Angritfskrieges aufgegeben und
eınen andel VO christlichen ZU unchristlichen Vorstellungskreis
durchgemacht habe ach Plösch 1iSt aber zwischen dem kıntreten Luthers
sowohl $lr Verteidigung als auch Ür den T:  jeg kein unüberwindlicher

A Vgl Luther, Kriegsleute, 79; vgl äahnlich 277 der WARr L 36
37 Vgl Heinze, Reich (regnum) und Regıiment (regimen). Die sogenannte

Zwei-Reiche-Lehre 1 Spiege]l VO  — Luthers Brietwechsel. In » > und fragten nach
ESUS«, eiıträge AUS Theologie, Kirche und Geschichte. Festschrift für TIns Barnı-
kolZ Geburtstag. Berlin 64, In diversen Schritten Luthers, namentlich
ın der »Zirkulardisposition über das Recht des Widerstandes den Kaiser IMt
I 21]« (WA 30 IL, 34-91] finden sich differenzierte Außerungen Luthers Z.U!

Widerstandsrecht. Nach Neuß isiehe 7), 271 hat sich Heinze OftftenDar 2aiSCNHNU:
cherweise 11UT VOIN den resignierenden Außerungen Luthers in den Brieten die
Nürnberger VO Jahre leiten lassen.

48 Vgl Luther, Kriegsleute (siehe 12), 69
30 Vgl WAIR 5y Nr. 6269 »„Bellum est Jegitima detensio vel OCcNa«; WAIR Nr.

3478 „Der Krieg ist eın rechtmäßig und ordentlich Dıng und Werk der Obrigkeit,
nicht allein ıne Detension und Notwehr, sich VOTr unrechter Gewalt schützen,
sondern auch ıne Rache«; WATIR 3, Nr. 3766 „Bellum est legitima 1C5 e aCt10
magıstratus, I10  - Lantum detensi0 ei depulsio, sed eti1am vindicta«.

VUuL allem dann, WCIN1 1119  — Krıeg anfangen nıcht Inıt angreiten gleichsetzt.
Vgl Walther, Deutschlands Schwert durch Luther geweiht. Leipz1ig 101 \ y
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i . Zum gerechten Grund
Bezüglich des gerechten Grundes läßt es Luther zunächst nicht an starken 
Aussagen fehlen, wenn er argumentiert: »Wie, wenn mein Herr unrecht 
hätte, Krieg zu führen? Antwort: Wenn du sicher weißt, daß er unrecht hat, 
so sollst du Gott mehr fürchten und gehorchen als den Menschen ... und 
sollst nicht Krieg führen noch dienen,· denn du kannst kein gutes Gewissen 
vor Gott haben.«36 Hiermit ist nur zu deutlich Heinzes Behauptung wider- 
legt, daß Luther zu Fragen des Widerstandes des Christen zu allen Zeiten 
und in allen Situationen, auch den verkappten Formen gegenüber, ein klares 
Nein gesprochen habe37.

Dennoch befindet sich die Lutherinterpretation hinsichtlich des Kriegs- 
grundes im Zwiespalt. Gewichtige Stimmen meinen Luther ausschließlich 
für die Rechtfertigung von Verteidigung und Notwehr in Anspruch nehmen 
zu können. Sie stützen sich dabei auf Luthers Verdikt gegen jeden Angriffs- 
krieg, denn er sagt: »Wer Krieg anfängt, der ist im Unrecht.«38 Andererseits 
findet sich bei Luther auch die Definition des Krieges als einer »Rache«39. In 
diesem Sinne wäre auch ein Angriffskrieg christlich erlaubt40, weshalb Lu- 
ther ein unchristlicher kriegerischer Geist vorgeworfen wurde bzw., daß 
Luther seinen ursprünglichen Standpunkt des allein gültigen Verteidi- 
gungskrieges zugunsten eines möglichen Angriffskrieges aufgegeben und so 
einen Wandel vom christlichen zum unchristlichen Vorstellungskreis 
durchgemacht habe. Nach Plösch ist aber zwischen dem Eintreten Luthers 
sowohl für Verteidigung als auch für den Strafkrieg kein unüberwindlicher

36 Vgl M. Luther, Ob Kriegsleute, 79; vgl. ähnlich WA 11, 277 oder WABr 10, 36.
37 Vgl. M. Heinze, Reich (regnum) und Regiment (regimen). D ie sogenannte 

Zwei-Reiche-Lehre im Spiegel von Luthers Briefwechsel. In: »... und fragten nach 
Jesus«. Beiträge aus Theologie, Kirche und Geschichte. Festschrift für Ernst Barni- 
kol zum 70. Geburtstag. Berlin 1964,166. In diversen Schriften Luthers, namentlich 
in der »Zirkulardisposition über das Recht des Widerstandes gegen den Kaiser (Mt 
19, 21)« (WA 39 II, 34-91) finden sich differenzierte Äußerungen Luthers zum  
Widerstandsrecht. Nach E. Neuß (siehe 7), 271 hat sich Heinze offenbar fälschli- 
cherweise nur von den resignierenden Äußerungen Luthers in den Briefen an die 
Nürnberger vom Jahre 15 31 leiten lassen.

38 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 69.
39 Vgl. WATR 5, Nr. 6269 »Bellum est legitima defensio vel poena«; WATR 3 Nr. 

3478 »Der Krieg ist ein rechtmäßig und ordentlich Ding und Werk der Obrigkeit, 
nicht allein eine Defensión und Notwehr, sich vor Unrechter Gewalt schützen, 
sondern auch eine Rache«; WATR 3, Nr. 3766 »Bellum est legitima res et actio 
magistratus, non tantum defensio et depulsio, sed etiam vindicta«.

40 vor allem dann, wenn man Krieg anfangen nicht m it angreifen gleichsetzt. 
Vgl. W. Walther, Deutschlands Schwert durch Luther geweiht. Leipzig 1915, 22.
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Widerspruch, weil 171 der vorlutherischen Lehre VO gerechten Krlieg €1|
Begriffe „»nicht 1mM (Gegensatz zueinander gedacht worden sondern
koordiniert ın der reinen Notwendigkeit, AUS welcher die Ötrafe als ıttel

Aufrechterhaltung und Verteidigung der rechten Ordnung, der Gerech-
tigkeit, PENAUSO gerechtfertigt erscheint w1e die Verteidigung als Not-
wehr«4.

Wenn Luther 1 Sınne der mittelalterlichen Tradition argumentiere,
dann se1 eben miıt Verteidigung bzw. Notwehr, der 9058  - gedrängt werde
und die INall wahrnehmen müsse?*, nicht die Notwehr 1mM CNSCICI Sinne der
Verteidigung » in continent1« gemeıint, sondern1weıteren augustinischen
ınne die UrCc. das Vorliegen eiıner ach Bestratung verlangenden nge-
rechtigkeit ertorderli: scheine®. In diesem weıteren Sinne se1 Selbstverte!i-
digung und Strate VO Unrecht eın »genÖötigt Ding«**, In diesen Kontext palst
auch die Auffassung, dafß weltliche Herrscher verpflichtet se1en, nicht L1UI

bei eiınem unmittelbaren Angriff auf iıhr eigenes Land den en
greifen, sondern auch, »anderen 1n rechten Sachen tun WECI111]1-

gleich kein Bündnis zwischen ihnen ist«®> allerdings ohne Vernachlässi-
S UI15 ihres Auiftrages {ür ihr eıgenes Land*®®. Freilich urie deshalb nıcht » U111

eıner tauben Nufs« oder e1lNner »LauSs« oder „Nisse«+/ willen Krıcg angefan-
CIl werden. ESs mu{ 21SO0 das Ausmaifß des Unrechtes schon beträchtlich
se1n“®. Ansonsten mMusse e1ıne Obrigkeit, die recht regleren wo.  el „durc. die
Finger sehen« können?*. Das gilt SCHAUSO für die Wiedergewinnung unrecht
geraubten Gutes, CI VOI blindem uten weil 1 TUN! doch
allein (:Ott (jüter verleihe. Besser se1 Streitschlichtung Urc. ein Gerichts-
urteil, z.B UrcC das fürstliche Hofgericht 1n der urzener Fehde>%

41

42
Vgl Plösch (siehe 2), I55f£.
Vgl z 5 WAIR Nr. 2487b
Vgl Plösch (siehe 2), 156
Vgl I 65I

45 Vgl WARr 8, Nr 3369, SI6
WARr I Nr 4020, 636

47 Vgl 649 der WABRr I 15
Vgl WAILR , 5256 »Darum fanget tTein rechter Kriegsmann leichtlich und

hne große Ursache einen Krıeg all. Oder vgl ILL, 382 Die äate eines
Fürsten hetzten ihn ZU Krieg »„»und wollen ja eın leines Unrecht wehren und
gedenken nicht eın leines Unrecht Z übersehen oder lassen leiben, denn viel
ausend Menschener Boden gehen und verderben möchten«. Darum soll-
ten Fürsten lieber zuweilen »eın kleines S  el gehen lassen«.

Vgl Luther, Von weltlicher Obrigkeit,
Vgl WARB  —x I
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Widerspruch, weil in der vorlutherischen Lehre vom gerechten Krieg beide 
Begriffe »nicht im Gegensatz zueinander gedacht worden waren, sondern 
koordiniert in der reinen Notwendigkeit, aus welcher die Strafe als Mittel 
zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der rechten Ordnung, der Gerech- 
tigkeit, genauso gerechtfertigt erscheint wie die Verteidigung als Not- 
wehr«41.

Wenn Luther im Sinne der mittelalterlichen Tradition argumentiere, 
dann sei eben mit Verteidigung bzw. Notwehr, zu der man gedrängt werde 
und die man wahrnehmen müsse42, nicht die Notwehr im engeren Sinne der 
Verteidigung »in continent!« gemeint, sondern im weiteren augustinischen 
Sinne die durch das Vorliegen einer nach Bestrafung verlangenden Unge- 
rechtigkeit erforderlich scheine43. In diesem weiteren Sinne sei Selbstvertei- 
digung und Strafe von Unrecht ein »genötigt Ding«44. In diesen Kontext paßt 
auch die Auffassung, daß weltliche Herrscher verpflichtet seien, nicht nur 
bei einem unmittelbaren Angriff auf ihr eigenes Land zu den Waffen zu 
greifen, sondern auch, um »anderen in rechten Sachen Hilfe zu tu n ... wenn- 
gleich kein Bündnis zwischen ihnen ist«45, allerdings ohne Vernachlässi- 
gung ihres Auftrages für ihr eigenes Land46. Freilich dürfe deshalb nicht »um 
einer tauben Nuß« oder einer »Laus« oder »Nisse«47 willen Krieg angefan- 
gen werden. Es muß also das Ausmaß des Unrechtes schon beträchtlich 
sein48. Ansonsten müsse eine Obrigkeit, die recht regieren wolle, »durch die 
Finger sehen« können49. Das gilt genauso für die Wiedergewinnung unrecht 
geraubten Gutes, wo er vor blindem Wüten warnt, weil im Grunde doch 
allein Gott Güter verleihe. Besser sei Streitschlichtung durch ein Gerichts- 
urteil, so z.B. durch das fürstliche Hofgericht in der Wurzener Fehde50.

41 Vgl. J. Plösch (siehe 2), 155f.
42 Vgl. z.B. WATR Nr. 2487b.
43 Vgl. J. Plösch (siehe 2), 156.
44 Vgl. WA 19, 651.
45 Vgl. WABr 8, Nr. 3369, 516.
46 WABr 10, Nr. 4020, 636.
47 Vgl. WA 19, 649 oder WABr 10, 35.
48 Vgl. WATR 5, 5256 »Darum fanget kein rechter Kriegsmann leichtlich und 

ohne große Ursache einen Krieg an...« Oder vgl. WA 10 III, 382f. D ie Räte eines 
Fürsten hetzten ihn zum Krieg »und w ollen ja ein kleines Unrecht wehren und 
gedenken nicht ein kleines Unrecht zu übersehen oder lassen bleiben, denn viel 
tausend M enschen darüber zu Boden gehen und verderben möchten«. Darum soll- 
ten Fürsten lieber zuweilen »ein kleines Übel gehen lassen«.

49 Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 47.
50 Vgl. WABr 1 0 , 3 4 ·

1 2 0



Wenn sich Luther 1er 1ın weitgehender Übereinstimmung mi1t der-
formatorischen Tradition efindet, ehnt A aber »Überinterpretationen«
des grechten Grundes ab Deshalb wendet CT sich nachdrücklich
Kreuzzüge, indem CI Sagt » WeEN ich eın kriegs 11a WeIC und sehe telde
eın Pftaftfen.ercreutz panıer, wennsgleich eın CruzZ1if1ix SE WEerIC, wolt
ich davon auftfen als lagt mich der Teüffel«>)1. Deshalh verwirtt CI auch
letztlich eiNnen Krıeg den Türken ber wWwWenlnn CI einen ıh: g —-
richteten Wattengang hinnehmen wollte, dann nicht „falschen Jau-
bens und Lebens halber sondern SEe1NES Mordens und Zerstörens hal
ber«>2, eben weil CS €e1 die Verteidigung einen Angriff geht°.
Insofern veranlaßt CI, den gerechten rund AUS fürstlicher bzw. kirchlicher
Willkür herauszunehmen und ih: schärfer prüfen als 1mM Mittelalter SO
nt CI 1 (‚egensatz mancher mittelalterlicher Usance schwerer
eiahnren eınen Präventivkrieg ab SO rat CT anläßlich der Packschen Händel
»Angreifen aber un! mı1t Krleg olchen Rat der Fürsten zuvorkommen wol-
len, ıst 1n keinem Wege aten, sondern aufs allerhöchste meiden. Denn
da stehet Ottes Wort ‚Wer das chwert nımmt (oOhne Ermächtigung], der
sol1 urc das chwert umkommen««>4.

egen Thielickes Auffassung, da{(ß Luther angeblich 1imMmMer 1Ur eindeuti-
DC Bewertung VOIN gut und hböse aut Freund und e1in! anwende®, 1st darauf

verweılsen, wWw1e das Problem nımmt, dafß e1in einzelner nicht
immer ber das ec. oder Unrecht sSC1INES errn esche1l wWw1ssen annn
Hıer i1st zumindest formaldemokratis eın grundsätzlicher Gegensatz ZU.

5 1 Vgl 3 IL, 115
Vgl Luther, Vom l1ege wider die Türken, ın Luther Deutsch hrsg.

Aland, Bd 17ı |WA 1L, Vgl ähnlich Luther, Eine Heerpredigt wider den
Türken, 1n Luther Deutsch hrsg. Aland, Bd 7ı 123 (WA IL, 173). Hınzuzu-
fügen wäre noch die erstörung der Ehe UTC| die Polygamie \ Allerdings ührt

1m Unterricht der 1sS1ıtatoren 528 |\WA 26, 229] uch 4a18 Grund den Schutz des
Glaubens A, allerdings nicht alg Grund für den einzelnen, der sich w1e Christus
nıicht wehren solle, sondern 418 Aufgabe der Obrigkeit, die denen wehren so.  C, „die
CGottesdienste, ZuUTLE Landesordnung, Recht und Gericht wollen wegnehmen«. IDEE

hatte Luther die Türkengefahr als Gottesgeißel bezeichnet (WA L, ),
weshalb für die Kirchenfürsten trevelhaltt sel, VO. Krıeg die Türken
traumen und nicht die Sünde kämpften. Angesichts der damit aber VOI
allem verbundenen Absicht, ıne Erneuerung der Kirche Oordern und nicht
Fragen der politischen Stellung nehmen, gehört diese Außerung nicht ın
den Kontext se1Ner Posiıtionen Zl gerechten Krieg.

.3 LJ)as streicht besonders heraus unst, Evangelischer CGClaube und politische
Verantwortung, KO.

Vgl Luther Brück 8 1528, WABr 4, NrT. 1246
55 Vgl Thielicke siehe 14)}, 567
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Wenn sich Luther hier in weitgehender Übereinstimmung mit der vorre- 
formatorischen Tradition befindet, so lehnt er aber »Überinterpretationen« 
des grechten Grundes ab. Deshalb wendet er sich nachdrücklich gegen 
Kreuzzüge, indem er sagt: »wenn ich ein kriegs man were und sehe zu felde 
ein Pfaffen- odder creütz panier, wennsgleich ein cruzifix selbs were, so wolt 
ich davon lauffen als iagt mich der Teüffel«51. Deshalb verwirft er auch 
letztlich einen Krieg gegen den Türken. Aber wenn er einen gegen ihn ge- 
richteten Waffengang hinnehmen wollte, dann nicht wegen »falschen Glau- 
bens und Lebens halber ..., sondern seines Mordens und Zerstörens hal- 
her«52, eben weil es dabei um die Verteidigung gegen einen Angriff geht53. 
Insofern veranlaßt er, den gerechten Grund aus fürstlicher bzw. kirchlicher 
Willkür herauszunehmen und ihn schärfer zu prüfen als im Mittelalter. So 
lehnt er im Gegensatz zu mancher mittelalterlicher Usance trotz schwerer 
Gefahren einen Präventivkrieg ab. So rät er anläßlich der Packschen Händel: 
»Angreifen aber und m it Krieg solchen Rat der Fürsten zuvorkommen wol- 
len, ist in keinem Wege zu raten, sondern aufs allerhöchste zu meiden. Denn 
da stehet Gottes Wort: >Wer das Schwert nim mt (ohne Ermächtigung), der 
soll durch das Schwert umkommem«54.

Gegen Thielickes Auffassung, daß Luther angeblich immer nur eindeuti- 
ge Bewertung von gut und böse auf Freund und Feind anwende55, ist darauf 
zu verweisen, wie ernst er das Problem nimmt, daß ein einzelner nicht 
immer über das Recht oder Unrecht seines Herrn Bescheid wissen kann. 
Hier ist zumindest formaldemokratisch ein grundsätzlicher Gegensatz zum

51 Vgl. WA 3 0 II, 115.
52 Vgl. M. Luther, Vom Kriege wider die Türken, in: Luther Deutsch hrsg. v. K. 

Aland, Bd. 7,113 (WA 30II, 143 ). Vgl. ähnlich M. Luther, Eine Heerpredigt wider den 
Türken, in: Luther Deutsch hrsg. v. K. Aland, Bd. 7, 123 (WA 30 Π, 173). Hinzuzu- 
fügen wäre noch die Zerstörung der Ehe durch die Polygamie (127). Allerdings führt 
er im  Unterricht der Visitatoren 1528 (WA 26, 229) auch als Grund den Schutz des 
Glaubens an, allerdings nicht als Grund für den einzelnen, der sich w ie Christus 
nicht wehren solle, sondern als Aufgabe der Obrigkeit, die denen wehren solle, »die 
Gottesdienste, gute Landesordnung, Recht und Gericht w ollen wegnehmen«. Da- 
gegen hatte Luther 1518 die Türkengefahr als Gottesgeißel bezeichnet (WA 1,535), 
weshalb es für die Kirchenfürsten frevelhaft sei, vom Krieg gegen die Türken zu  
träumen und nicht gegen die Sünde zu kämpfen. Angesichts der damit aber vor 
allem verbundenen Absicht, eine Erneuerung der Kirche zu fordern und nicht zu 
Fragen der politischen Ethik Stellung zu nehmen, gehört diese Äußerung nicht in  
den Kontext seiner Positionen zum gerechten Krieg.

53 Das streicht besonders heraus H. Kunst, Evangelischer Glaube und politische 
Verantwortung, 180.

54 Vgl. M. Luther an Brück v. 28. 3. 1528, WABr 4, Nr. 1246.
55 Vgl. H. Thielicke (siehe 14), 567.
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heutigen Selbstverständnis des Bürgers und oldaten sehen, bei dem Ja
unterstellt wird, da{ß ecT! durch die tagespolitische Intormation oder die
dienstliche politische Bildung der Lage sel, die Rechtmäßigkeit des egle-
rungshandelns nıcht NUur verfolgen, sondern auch kontrollieren.
Mann>® verwelst ın diesem Zusammenhang auf das gerade dieser Stelle

wichtige Wächteramt der Kirche, durch das dem christlichen Oidaten 1n
sSeINeEemM Zweiftfel Hilfestellunggegeben werden könne. Vielleicht pricht aber
angesichts des TODIemMsSs der aum beherrsc.  aren Intormationst{lut dann
ennoch wieder ein1ges für Luthers Intormations-Vorbehalt. Und ZWaTtT AT
mMmentıer CT 1er OlifenDar 1n ehnung den augustinischen Grundsatz
»11 10 DIO auctoritate«>/, und das 1st offensichtlich etwas vollkommen
anderes als die VO  — 1l enemann Luther unterstellte Auffassung, da{fß 1M
Z weitelsfalle die Enscheidungskompetenz allein bei der Obrigkeit liege°®,
ondern Luther argumentiert, solange nicht möglich se1 wI1ssen, ob der
urs unrecht habe, So. der Soldat ohne efahr für die eele dem Fürsten
folgen. Im eıner Niederlage SO s1e als Strate VO  e} (iott ansehen. Im

eines Sieges aber MUSSE der Soldat »SEe1Ne aC ansehen; als 1ele
jemand VO ach un schlüge eınen anderen COT, und Ciott die Sache
heimstellen«>. Auf keinen Fall sSo 1114a »den sicheren Gehorsam
unsicheren Rechtes willenheutigen Selbstverständnis des Bürgers und Soldaten zu sehen, bei dem ja  unterstellt wird, daß er durch die tagespolitische Information oder die  dienstliche politische Bildung in der Lage sei, die Rechtmäßigkeit des Regie-  rungshandelns nicht nur zu verfolgen, sondern auch zu kontrollieren. U.  Mann* verweist in diesem Zusammenhang auf das gerade an dieser Stelle  so wichtige Wächteramt der Kirche, durch das dem christlichen Soldaten in  seinem Zweifel Hilfestellung gegeben werden könne. Vielleicht spricht aber  angesichts des Problems der kaum beherrschbaren Informationsflut dann  dennoch wieder einiges für Luthers Informations-Vorbehalt. Und zwar argu-  mentiert er hier offenbar in Anlehnung an den augustinischen Grundsatz  »in dubio pro auctoritate«”, und das ist offensichtlich etwas vollkommen  anderes als die von Lienemann Luther unterstellte Auffassung, daß im  Zweifelsfalle die Enscheidungskompetenz allein bei der Obrigkeit liege®.  Sondern Luther argumentiert, solange es nicht möglich sei zu wissen, ob der  Fürst unrecht habe, solle der Soldat ohne Gefahr für die Seele dem Fürsten  folgen. Im Falle einer Niederlage solle er sie als Strafe von Gott ansehen. Im  Falle eines Sieges aber müsse der Soldat »seine Schlacht so ansehen, als fiele  jemand vom Dach und schlüge einen anderen tot, und Gott die Sache an-  heimstellen«*. Auf keinen Fall solle man »den sicheren Gehorsam um  unsicheren Rechtes willen ... schwächen, sondern dich nach der Liebe Art  des Besten zu deinem Herrn versehen«®, also »aus christlicher Liebe seinem  Herrn nur beste Absichten zutrauen«. Denn damit werde das »gute Gewis-  sen vor Gott« über das »gute Gewissen« gestellt, das dem Menschen von der  Welt gegeben werde*. Insofern betont er auch hier weniger die juristischen  Zusammenhänge als die »inneren« Dimensionen wie Gewissen oder Glau-  ben, was zum dritten Kriterium des »gerechten« Krieges überleitet, dem  Kriterium der »rechten Absicht« bzw. des Friedenszieles.  2. Die rechte Absicht und das Friedensziel  Wiederum in engem Bezug zur mittelalterlichen Tradition streicht Luther  aus christlicher Sicht als Ziel aller militärischen Gewalt den Frieden heraus:  »Warum führt man Krieg, außer weil man Frieden und Gehorsam haben  5 Vgl. U. Mann, Lorbeerkranz und Dornenkrone, Stuttgart 1958, 231f.  57 Vgl. P. Engelhardt, Die Lehre vom »gerechten Krieg« in der vorreformatori-  schen katholischen Tradition. In: R. Steinweg, Der gerechte Krieg, Frankfurt/M  1980, 78.  5 Vgl. W. Lienemann, Das Problem des gerechten Krieges im deutschen Prote-  stantismus nach dem Zweiten Weltkrieg, in: R. Steinweg {(siehe 57), 128.  59  Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 48.  5 Vgl.M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12) 80.  61  Vgl. E. Neuß (siehe 7), 21.  122schwächen, sondern dich ach der Liebe Art
des Besten deinem errn versehen«®, also»chris  chNer1€. seinem
errn NUur beste Absichten auen« Denn damit werde das »gute CWI1S-
SCI1 VOL Cjott« ber das»(Gew1lssen« gestellt, das dem Menschen Von der
Weilt egeben werde®!. Insofern betont er auch 1er weniı1ger die juristischen
Zusammenhänge als die »iINNerenN« Dımensionen wiıie (sew1lssen oder Jau-
ben, W 4S ZU dritten ı1terıum des „gerechten« Krieges überleitet, dem
ıterıum der »rechten Absicht« bzw. des Friedenszieles.

Die rechte Absicht und das Friedensziel
Wiederum 1ın ezug ZU1 mittelalterlichen Tradition streicht Luther
AUS christlicher 1C. als Zielermilitärischen Gewalt den Frieden heraus:
„Warum It INan Krıieg, außer weil 111a Frieden und Gehorsam en

Vgl Mann, Lorbeerkranz und Dornenkrone, u  gar' I 55, 272 ıf
5 / Engelhardt, Die Lehre VO: »gerechten KTieg« in der vorreformatori-

schen katholischen Tradition. einweg, Der gerechte Krleg, Frankfurt/M
1980, 78

Vgl Lienemann, Das Problem des gerechten Krieges 1 deutschen TOTtE-
StaAntısmus nach dem Zweıten Weltkrieg, 11 einweg (sıehe 57), 12

Vgl Luther, Von welitlicher Obrigkeit, 48
Vgl Luther, Kriegsleute (siehe 2} O,

61 Vgl Neu{fß isiehe 7),
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heutigen Selbstverständnis des Bürgers und Soldaten zu sehen, bei dem ja 
unterstellt wird, daß er durch die tagespolitische Information oder die 
dienstliche politische Bildung in der Lage sei, die Rechtmäßigkeit des Regie- 
rungshandelns nicht nur zu verfolgen, sondern auch zu kontrollieren. U. 
Mann56 verweist in diesem Zusammenhang auf das gerade an dieser Stelle 
so wichtige Wächteramt der Kirche, durch das dem christlichen Soldaten in 
seinem Zweifel Hilfestellung gegeben werden könne. Vielleicht spricht aber 
angesichts des Problems der kaum beherrschbaren Informationsflut dann 
dennoch wieder einiges für Luthers Informations-Vorbehalt. Und zwar argu- 
mentiert er hier offenbar in Anlehnung an den augustinischen Grundsatz 
»in dubio pro auctoritate«57, und das ist offensichtlich etwas vollkommen 
anderes als die von Lienemann Luther unterstellte Auffassung, daß im 
Zweifelsfalle die Enscheidungskompetenz allein bei der Obrigkeit liege58. 
Sondern Luther argumentiert, solange es nicht möglich sei zu wissen, ob der 
Fürst unrecht habe, solle der Soldat ohne Gefahr für die Seele dem Fürsten 
folgen. Im Falle einer Niederlage solle er sie als Strafe von Gott ansehen. Im 
Falle eines Sieges aber müsse der Soldat »seine Schlacht so ansehen, als fiele 
jemand vom Dach und schlüge einen anderen tot, und Gott die Sache an- 
heimstellen«59. Auf keinen Fall solle man »den sicheren Gehorsam um 
unsicheren Rechtes willen ... schwächen, sondern dich nach der Liebe Art 
des Besten zu deinem Herrn versehen«60, also »aus christlicher Liebe seinem 
Herrn nur beste Absichten Zutrauen«. Denn damit werde das »gute Gewis- 
sen vor Gott« über das »gute Gewissen« gestellt, das dem Menschen von der 
Welt gegeben werde61. Insofern betont er auch hier weniger die juristischen 
Zusammenhänge als die »inneren« Dimensionen wie Gewissen oder Glau- 
ben, was zum dritten Kriterium des »gerechten« Krieges überleitet, dem 
Kriterium der »rechten Absicht« bzw. des Friedenszieles.

2. Die rechte Absicht und das Friedensziel
Wiederum in engem Bezug zur mittelalterlichen Tradition streicht Luther 
aus christlicher Sicht als Ziel aller militärischen Gewalt den Frieden heraus: 
»Warum führt man Krieg, außer weil man Frieden und Gehorsam haben

56 Vgl. U. Mann, Lorbeerkranz und Dornenkrone, Stuttgart 1958, 231!.
57 Vgl. R Engelhardt, D ie Lehre vom  »gerechten Krieg« in der vorreformatori- 

sehen katholischen Tradition. In: R. Steinweg, Der gerechte Krieg, Frankfurt/M 
1980, 78.

58 Vgl. W. Lienemann, Das Problem des gerechten Krieges im  deutschen Prote- 
stantismus nach dem Zweiten Weltkrieg, in: R. Steinweg (siehe 57), 128.

59 Vgl. M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, 48.
60 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12) 80.
61 Vgl. E. Neuß (siehe 7), 21.
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will? »[DDarum laßt euchf ihr lieben Herren: ute euch VOT Krieg, g  ‘

se1 denn, ihr euch wehren und schützen muüifßt eın jeglicher Herr
und Fürst ıst schuldig, die Seinen schützen und ihnen Frieden schaf-
fen {{ DiI1ie rechte Absicht bei kriegerischer Gewaltausübung beschränkt sich
jedoch nicht 1Ur auf das Friedensziel. Auft keinen Fall Uurie CS ego1Sst1-
sche Motive gehen „Laiß AaDSUucC. und andere hböse Absicht, dann 1st Krıeg
führen nicht Un!will? « »Darum laßt euch sagen, ihr lieben Herren: Hütet euch vor Krieg, es  !  sei denn, daß ihr euch wehren und schützen müßt  .......  ein jeglicher Herr  und Fürst ist schuldig, die Seinen zu schützen und ihnen Frieden zu schaf-  fen.« Die rechte Absicht bei kriegerischer Gewaltausübung beschränkt sich  jedoch nicht nur auf das Friedensziel. Auf keinen Fall dürfe es um egoisti-  sche Motive gehen: »Laß Habsucht und andere böse Absicht, dann ist Krieg-  führen nicht Sünde ... wenn die Person unrecht ist oder es nicht recht ge-  braucht, so wird’s auch unrecht.« »...wer sich in solchem Laster (um zeit-  lichen Gutes und zeitlicher Ehre willen) Krieg führt, der erkriegt sich die  Hölle.«@ Genauso gehe es im Krieg gegen die Türken nicht darum, »große  Ehre, Ruhm und Gut« zu gewinnen, das eigene Land zu vermehren, oder um  »Zorn oder Rachgierigkeit«. Denn darin werde »bloßer Eigennutz gesucht  und nicht die Gerechtigkeit oder der Gehorsam«®.  Aber einem Soldaten, der »rechte Ursache« zum Kriegen hat, dem redet  Luther zu, daß er »zugleich mutig und unverzagt« sein soll*, Allerdings  solle man sich im Krieg nicht auf rechten Grund oder Macht oder Rüstung  verlassen, sondern auf Gott. So schreibt er bezüglich des Feldzuges gegen  Braunschweig, daß er »zum Schutze der vielen Bedrängten einfach notwen-  dig« sei. »Trotzdem bedarf es dazu der Hilfe des gnädigen Gottes, damit er  nicht auf unsere Ungerechtigkeit und unsere (mangelnden) Verdienste se-  hen wolle, sondern auf den Jammer der Unglücklichen und das Lästern der  gottlosen Papisten. Amen«®. Insofern haben selbst Verteidigungskriege nur  dann Sinn, wenn sie von Christen geführt werden, welche bußfertig und  bereit sind, ihre Fehler einzugestehen®. Ferner fordert Luther in diesem  Sinne das, was einfach immer zu jedem Christenleben gehört, mit Nach-  druck in Kriegszeiten - nämlich (Gottes-) Furcht und Demut und nicht  zuletzt das Gebet der Gemeinden und der Soldaten”.  Zu dieser Demut und Gottesfurcht gehört, namentlich was die Fürsten  anbelangt, nicht zu schnell und keinesfalls leichtfertig zum Krieg zu schrei-  ten, sondern nur als »ultima ratio«: »Warte, bis Not und Müssen kommt,  $ Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 1ı2), 53 (WA ı9, 625) mit Bezug auf  Augustinus, Ep. 189, 6 ad Bonid {MPL 33, 856) »Non quaeritur pax, ut bellum  exerceatur, sed bellum geritur, ut pax exquiratur«., Vgl. ferner M. Luther, Ob Kriegs-  leute, 72, 79, 81f.  63  Vgl. M. Luther, Vom Kriege wider die Türken, 101 (WA 30 II, 130).  64  Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe ı2), 75.  65  Vgl. WABr ı0, 3768, 98.  66  67  Vgl. G. Müller (siehe 9), 516.  Vgl. z.B. WA 301I, 135 oder WA 17 II, 128 oder WA ı9, 651 oder WABr 6, 345,  Nr. 3753 oder WA 19, 661 oder WA 30 IL, 117.  123W die Person unrecht 1st Oder nicht recht g -
braucht, wird’s auch unrecht.« »  WwWwel sich ın olchem Laster (um zelt-
lichen (‚utes un! zeitlicher Ehre willen] Krıeg u.  rt der erkriegt sich die
Hölle. «2 (:enauso gehe CS 1m Krieg die Türken nıicht darum, »große
Ehre, Ruhm und (iut« gewınnen, das eıgene Land vermehren, oder
»Z0rn oder Rachgierigkeit«. Denn darın werde blofßer igennutz gesucht
und nıiıcht die Gerechtigkeit oder der Cehorsam«®

ber eınem oldaten, der „rechte Ursache« Z Krıegen hat, dem redet
Luther Z da{iß CT »zugleich mutig und unVvVerzZagt« Se1in SO Allerdings
SO 1114A1 sich 1 rieg nicht auf rechten rund oder 2aC oder Rüstung
verlassen, sondern auf (‚oOtt SO schreibt CT bezüglich des Feldzuges
Braunschweig, dafß CT »77 u11 chutze der vielen Bedrängten ınfach NOLwen-

d1g« E1 » TIrotzdem bedarft CS dazu der ilfe des gnädigen ottes, damıit c7

nıcht auft UNsCIC Ungerechtigkeit und uUnNsSCIC (mangelnden] Verdienste
hen wolle, sondern auf den Jammer der Unglücklichen und das LaAstern der
gottlosen apısten. Amen«®. Insoternenselbst Verteidigungskriege 11UT

dann Sinn, W S1e VO  — Christen geführt werden, welche bußstertig und
bereit Sind, ihre Fehler einzugestehen“®, erner Ordert Luther 1N diesem
iınne das, w 245 infach immer jedem Christenleben gehört, m1t ach-
uck ın Krlegszeiten nämlich (Gottes-) Furcht und emu und nicht
zuletzt das ebet der Gemeinden und der Soldaten®’.

Zu dieser emu: und Gottesfurcht gehört, namentlich Wäas die Fürsten
anbelangt, nıcht chnell und keinestalls leichtfertig ZU Krieg schrei-
tCN, sondern T1U1I als „ultima rat10«;: »Warte, his Not und Muüuüssen kommt,

Vgl Luther, Kriegsleute (siehe 12), 53 (WA 1 625} miı1t eZUg auf
ugust1nus, ED I89, ad Bonid MPL 43, 856 »„Non quaeritur ut bellum
CXEICEALUT, sed bellum geritur, ut DaX EXQquUlratur«, Vgl terner Luther, 1egS-
leute, 72, 79, Q1if

Vgl Luther, Vom 1ege wider die Türken, 1O1 (WA 1L, 130).
Vel Luther, Kriegsleute (siehe 12), 75
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will? « »Damm laßt euch sagen, ihr lieben Herren: Hütet euch vor Krieg, es 
sei denn, daß ihr euch wehren und schützen müßt...! ...ein jeglicher Herr 
und Fürst ist schuldig, die Seinen zu schützen und ihnen Frieden zu schaf־ 
f en. « Die rechte Absicht bei kriegerischer Gewaltausübung beschränkt sich 
jedoch nicht nur auf das Friedensziel. Auf keinen Fall dürfe es um egoisti- 
sehe Motive gehen: »Laß Habsucht und andere böse Absicht, dann ist Krieg- 
führen nicht Sünde ... wenn die Person unrecht ist oder es nicht recht ge- 
braucht, so wird's auch unrecht.« »...wer sich in solchem Laster (um zeit- 
liehen Gutes und zeitlicher Ehre willen) Krieg führt, der erkriegt sich die 
Hölle.«62 Genauso gehe es im Krieg gegen die Türken nicht dämm, »große 
Ehre, Ruhm und Gut« zu gewinnen, das eigene Land zu vermehren, oder um 
»Zorn oder Rachgierigkeit«. Denn darin werde »bloßer Eigennutz gesucht 
und nicht die Gerechtigkeit oder der Gehorsam«63.

Aber einem Soldaten, der »rechte Ursache« zum Kriegen hat, dem redet 
Luther zu, daß er »zugleich mutig und unverzagt« sein soll64. Allerdings 
solle man sich im Krieg nicht auf rechten Gmnd oder Macht oder Rüstung 
verlassen, sondern auf Gott. So schreibt er bezüglich des Feldzuges gegen 
Braunschweig, daß er »zum Schutze der vielen Bedrängten einfach notwen- 
dig« sei. »Trotzdem bedarf es dazu der Hilfe des gnädigen Gottes, damit er 
nicht auf unsere Ungerechtigkeit und unsere (mangelnden) Verdienste se- 
hen wolle, sondern auf den Jammer der Unglücklichen und das Lästern der 
gottlosen Papisten. Amen«65. Insofern haben selbst Verteidigungskriege nur 
dann Sinn, wenn sie von Christen geführt werden, welche bußfertig und 
bereit sind, ihre Fehler einzugestehen66. Ferner fordert Luther in diesem 
Sinne das, was einfach immer zu jedem Christenleben gehört, mit Nach- 
druck in Kriegszeiten -  nämlich (Gottes־) Furcht und Demut und nicht 
zuletzt das Gebet der Gemeinden und der Soldaten67.

Zu dieser Demut und Gottesfurcht gehört, namentlich was die Fürsten 
anbelangt, nicht zu schnell und keinesfalls leichtfertig zum Krieg zu schrei- 
ten, sondern nur als »ultima ratio«: »Warte, bis Not und Müssen kommt,

62 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 53 (WA 19, 625) m it Bezug auf 
Augustinus, Ep. 189, 6 ad Bonid (MPL 33, 856) »Non quaeritur pax, ut bellum  
exerceatur, sed bellum geritur, ut pax exquiratur«. Vgl. ferner M. Luther, Ob Kriegs- 
leute, 72, 79, 81f.

63 Vgl. M. Luther, Vom Kriege wider die Türken, 101 (WA 30 II, 130).
64 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute (siehe 12), 75.
65 Vgl. WABr 10, 3768, 98.
66 Vgl. G. Müller (siehe 9), 516.
67 Vgl. z.B. WA 3 0 II, 135 oder WA 17 II, 128 oder WA 19, 651 oder WABr 6, 345, 

Nr. 3753 oder WA 19, 661 oder WA 30 II, 117.
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ohne Lust und illen; du W115 ennoch schaffen en und das
Kriegführen kriegen.« Allerdings gibt CI, WE 65 Ende wirklich
keine andere Möglichkei mehr geben sollte, den Frieden wieder herzustel-
len, doch die kräftige Ermutigung: »Wenn du möchtest und dein Herz
sich rühmen könnte: Wohlan, w1e PCIN wollt ich doch Frieden aben, WeEeNll

meıline ac.  arn wollten, dann kannst du dich mi1ıt gyutem (‚ew1lssen weh-
TC1.. €< 68

Schlufß

Weil der Frieden eın €s (zut 1St, 1st für Luther AUS christlicher 1C
eın Krieg und kein Militärdienst des Christen legitimierbar bzw. gerecht,
6S SE1 denn 1n eiınem aufgezwungenen Verteidigungskrieg. Und der mı1t obi
SCIMN kurzem Überblick ın Erinnerung gebrachte Rat Luthers jeden
unfreiwillig 1n einen Krieg verwickelten Christen 1st die Mahnung De-
MuUC, Gottesfurcht, ebet, aber auch Sorgfalt, Gewissenhattigkeit, Mut und
nicht zuletzt die Absicht, wieder Frieden herzustellen. ETr unterscheidet sich
damit 1n SE1INEN Ausführungen ZU. gerechten Krieg erheblich VO  a der Art,
w1e INan ın VEISANSECNEN Jahrhunderten Jeichtfertig ın SOUveraner Anma-
Bung jege VO aun TAC und rechtfertigen wußte WEe: 111a C555

überhaupt fr nöt1ıg betand, das £Uu:  } Unbestritten schwingt och 11 der
historischen Erinnerung der Völker eın olcher mißbräuchlicher mgang
mıt der „Lehre V gerechten Krieg« mıiıt ESs ware 1ne weıtere Untersu-
chung weLTITt, nachzuzeichnen, wI1e e1INner derartigen Emanzipatıion der
europäischen ächte VonNn der VON Luther, aber ebenso auch der katholi:
schen Tradıition betriebenen ethischen kingrenzung des Krl]eges uUrc die
„Lehre VO gerechten Krijeg« kam

Wilie sollte aber 1n einem möglicherweise »DOostnuklearen« Zeitalter Vo  :

Christen anders ber eiınen äAufßersten und unausweichlichen »„ultima-ra-
t10«-E1nsatz V  - attfen Z.UI internationalen Kontflikteindimmung und
Friedenssicherung gedacht werden, als S  f w1e 65 VOIN Luther 1m Grundsatz
1n den Auseinandersetzungen der Reformationszeit vorgezeichnet worden
1St“

Dr Andreas Pawlas, Erlenweg 2, 25 365 Klein Offenseth-Sparrieshoop

Vgl Luther, Kriegsleute,
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ohne Lust und Willen; du wirst dennoch genug zu schaffen haben und das 
Kriegführen genug kriegen.« Allerdings gibt er, wenn es am Ende wirklich 
keine andere Möglichkeit mehr geben sollte, den Frieden wieder herzustel- 
len, doch die kräftige Ermutigung: »Wenn du sagen möchtest und dein Herz 
sich rühmen könnte: Wohlan, wie gern wollt ich doch Frieden haben, wenn 
meine Nachbarn wollten, dann kannst du dich mit gutem Gewissen weh- 
ren.«68

IV Schluß

Weil der Frieden ein so hohes Gut ist, ist für Luther aus christlicher Sicht 
kein Krieg und kein Militärdienst des Christen legitimierbar bzw. gerecht, 
es sei denn in einem aufgezwungenen Verteidigungskrieg. Und der mit obi- 
gern kurzem Überblick in Erinnerung gebrachte Rat Luthers an jeden so 
unfreiwillig in einen Krieg verwickelten Christen ist die Mahnung zu De- 
mut, Gottesfurcht, Gebet, aber auch Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit, Mut und 
nicht zuletzt die Absicht, wieder Frieden herzustellen. Er unterscheidet sich 
damit in seinen Ausführungen zum gerechten Krieg erheblich von der Art, 
wie man in vergangenen Jahrhunderten leichtfertig in souveräner Anma- 
ßung Kriege vom Zaun brach und zu rechtfertigen wußte -  wenn man es 
überhaupt für nötig befand, das zu tun. Unbestritten schwingt noch in der 
historischen Erinnerung der Völker ein solcher mißbräuchlicher Umgang 
mit der »Lehre vom gerechten Krieg« mit. Es wäre eine weitere Untersu- 
chung wert, nachzuzeichnen, wie es zu einer derartigen Emanzipation der 
europäischen Mächte von der von Luther, aber ebenso auch in der katholi- 
sehen Tradition betriebenen ethischen Eingrenzung des Krieges durch die 
»Lehre vom gerechten Krieg« kam.

Wie sollte aber in einem möglicherweise »postnuklearen« Zeitalter von 
Christen anders über einen äußersten und unausweichlichen »ultima-ra- 
tio«-Einsatz von Waffen zur internationalen Konflikteindämmung und 
Friedenssicherung gedacht werden, als so, wie es von Luther im Grundsatz 
in den Auseinandersetzungen der Reformationszeit vorgezeichnet worden 
ist?

Dr. Andreas Pawlas, Erlenweg 2, 25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop

68 Vgl. M. Luther, Ob Kriegsleute, 70.

1 2 4


